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TEIL A PLANZEICHEN UND TEXTFESTSETZUNGEN

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich
festgesetzt. Die GroRe des Geltungsbereiches betragt 6.345 Quadratmeter.

EI Grenze des raumlichen Geltungsbereiches [§ 9 Abs. 7 BauGB]

A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (59 Abs. 1 BauGBi.v.m § 1 bis 23 BauNVO]
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG [§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]
[1.1] Die fur die Bebauung vorgesehenen Flachen (Baugebiete) werden gem § 4 BauNVO als "Allgemeine
Wohngebiete" festgesetzt.
[1.2] Allgemeine Wohngebiete [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO]
[1.3] Gemaf § 1 Abs. 6 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) ge-
nannten Nutzungen auch ausnahmsweise nicht zulassig.
2, MASS DER BAULICHEN NUTZUNG [§9Abs. 1Nr.1BauGB]|
[2.1] GemaR § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 3 BauNVO wird fir das Baugebiete die Zahl der Vollge-
schosse festgesetzt. Zuldssig sind zwei Vollgeschosse.
[2.2] Die in der Planzeichnung eingetragene Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 bestimmt das MaR der baulichen Nutzung.
[2.3] Die in der Planzeichnung eingetragene Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,8 bestimmt das MaR der baulichen Nutzung.
[2.4] GeméaR § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BauNVO werden fiir die Baugebiete die maximale H6he
der baulichen Anlagen festgesetzt. Die Firsthéhe der Hauptgebdude darf maximal 12,50 Meter betragen; die Traufh6he
der Hauptgebaude darf maximal 9,50 Meter betragen. Hiervon abweichen diirfen technische Aufbauten.
[2.5] Bei Festsetzung der Hohe baulicher Anlagen werden die erforderlichen Bezugspunkte wie folgt bestimmt:
Die Firsthohe wird als Abstand von Schnittpunkt AuBenwand mit der Geldndeoberfliche an der Talseite des Gebaudes
bis Oberkante Dachhaut des Firstes bestimmt. Die Traufh6he wird als Abstand von Schnittpunkt AuRenwand mit der
Gelédndeoberflache an der Talseite des Gebaudes bis zur Oberkante Dachhaut bestimmt.
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3. BAUWEISE UND UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN (50 Abs. 1Nr. 2 BauGE]
13.1] Es sind Einzel-, Doppelhduser und Hausgruppen in offener Bauweise (o) zulassig. Doppelhduser und Hausgruppen sind
hinsichtlich der Dachform, der Dachneigung und Dachfarbe einheitlich zu gestalten.
13.2] Die iberbaubare Grundstiicksflache wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugrenzen

festgesetzt.




3.3]

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

Uberbaubare Grundstiicksflache

[3.4] Wenn die Belange des &ffentlichen Verkehrs nicht beeintrachtigt werden, konnen Garagen oder sonst. Nebenanlagen auf
den nicht Uberbaubaren Flachen zugelassen werden

4. FUHRUNG VON VERSORGUNGSLEITUNGEN [§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGBI

[4.1] Ver- und Entsorgungsleitungen sind in unterirdischer Bauweise auszufiihren. Eine oberirdische Fiihrung von Versorgungs-
leitungen ist unzuléssig.

5. FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BO-
DEN. NATUR UND LANDSCHAFT 59 Abs. 1Nr. 20 BauGB]

[5.1] Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere, insbesondere von Vdgeln, ist es nicht zulassig, Baume, die auBerhalb des
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Zaune, Geblische
und andere Gehoélze in der Zeit vom 1. Méarz bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu
beseitigen; zuldssig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur
Gesunderhaltung von Baumen.

[5.2] Baubedingte Féllarbeiten sind nur im Zeitraum vom 01. Dezember bis 28. Februar zuldssig. Die Féallarbeiten sind motor-
manuell durchzufiihren. Die gerodeten Geholze sind bis zum 15. April liegen zu lassen. Bei der Féllung und dem Abtrans-
port der gerodeten Gehdlze ist ein Befahren der Gehdlzbestédnde nicht zulassig. Zuséatzlich sind vor Beginn der Fallar-
beiten 4 Haselmauské&sten im benachbarten Gebiet anzubringen.

[5.3] Zum Schutz von Fledermasuen sind die bestehenden Gebéude in der Zeit vom 1. August bis zum 31. Oktober riickzu-
bauen. Vor Beginn der Abbrucharbeiten sind die baulichen Anlagen von einem Fachgutachter auf ein Vorkommen zu
konktrollieren.

[5.4] Fiir die private AuRenbeleuchtung sind ,insektenschonende" Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil zu verwenden. Es sind
Leuchtmittel mit einem Licht-Farbspektrum unterhalb von 3.000 Kelvin (warmes WeiRlicht - 2.700 bis 3.000 Kelvin) oder
gelbes bzw. bernsteinfarbiges Licht (ca. 1.800 Kelvin) zu verwenden.

[5.5] Unbelasteter Erdaushub ist vorrangig innerhalb der Flachen des raumlichen Geltungsbereiches zu verwerten und inner-
halb der Freianlagengestaltung naturnah einzuarbeiten. Das Abschieben des Oberbodens sowie das Entfernen von Stub-
ben ist erst nach dem Ende der Winterschlafzeit der Haselmaus (d. h. nach dem 15. April) zulassig

[5.6] Fir die Oberflaichenbelege auf den privaten Grundstiicken sind versickerungsfahige Materialien zu verwenden.

6. MIT:I LEITUNGSRECHTEN ZU GU.NSTEN DER ALLGEMEINHEIT ODER EINEM ERSCHLIERUNGS-
TRAGER ZU BELASTENDEN FLACHEN (59 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]

[6.1] Die Flache L ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der Stadt Diemelstadt zu belasten.

[6.2] R~ == Leitungsrecht[§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB]
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1. SONSTIGE ZEICHEN- UND PLANZEICHENERKLARUNGEN

(7.1 s Flurstiicksgrenze [7.2] 27 Flurstiicksbzeichnung

3
50 2
[7.3] A Flurbegrenzung [7.4] @ Gebaude; inkl. Hausnummer
B \.
[7.5] Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung

Grundflachenzahl Anzahl der Vollgeschosse
Traufhéhe Firsth6he

Bauweise [o = offene Bauweise] Bauweise [E = Einzelhaus, D = Doppelhaus, H = Hausgruppe]




BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (59 Abs. 4BaucBiv.m§ 91 HBO]

8. AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN [§9 Abs. 4 BauGB iV.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO]

18.1] In dem Baugebiet ist die Dachgestaltung der Hauptgeb&ude in Form von Sattel- (SD), Walm-, (WD), Kriippelwalm-
(KWD), Pultdach (PD) und Flachdach (FD) zulassig.

18.2] Die Dachneigung der Hauptgebaude mit Sattel-, Walm- und Kriippelwalmdachern wird auf 24° bis 45° begrenzt. Fir Ne-
bengebaude ist eine Dachneigung bis 40° zuldssig.

8.3] Dachgauben sind grundsatzlich zuléssig. Der seitliche Abstand zur AuBenwand muss mindestens 2,50 Meter betragen.
Die Gesamtbreite der Gauben darf Zweidrittel der Gesamtbreite der Dachflache nicht (iberschreiten.

9. RATIONALER UMGANG MIT WASSER [§9Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO]

19.1] Regenwasserriuckhalteanlagen: Zur Minimierung der Eingriffe in den Boden und den Bodenwasserhaushalt sowie zur
Reduzierung des Wasserverbrauchs kann das auf den Dachflachen anfallende Niederschlagswasser auf den Grund-
sticken in Zisternen oder naturnah gestalteten Teichen zuriickgehalten werden. V= 0,2 cbom/10 gm Dachflache. Die Nut-
zung des Niederschlagswassers in technisch und rechtlich zuldssiger Form im hdauslichen Bereich (z.B. Brauchwasser
zur Toilettenspilung) wird empfohlen. Das (iberschiissige Niederschlagswasser ist dem Regenwasserkanal zuzufiihren.

10. GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN [§9 Abs. 4 BauGB i.v.m § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO]

[10.1] Einfriedungen von Grundstlcken sind nurin Form von Z&unen und strallenseitig bis zu einer Héhe von 0,70 Meter zu-
|assig. Gemauerte oder betonierte Sockel dirfen eine Hohe von 0,50 Meter nicht (iberschreiten.

11. BES;RUNUNG V_(_)N BAULICHEN ANLAGEN UND GESTALTUNG UND NUTZUNG VON GRUND-
STUCKSFREIFLACHEN [§9 Abs. 4 BauGBi.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

[11.1] Flach- und Pultdacher sind extensiv zu begriinen. Die Vegetationstragschicht muss mindestens acht Zentimeter zuzliglich
Filter- und Drainschicht betragen. Ausgenommen von der Dachflaichenbegriinung sind haustechnisch notwendige Dachauf-
bauten inklusive deren Zuwegungen und Wartungsflachen, Befestigungselemente der technischen Dachaufbauten, Ober-
lichter, Vordacher sowie Dachterrassen auf dem Erdgeschoss. Anlagen zur Nutzung von solarer Strahlungsenergien sind in
aufgestanderter Baweise iiber der Dachbegriinung zulassig.

[11.2] In dem Baugebiet sind mindestens 60 Prozent der nicht iberbauten Grundstiicksflachen als Griin- bzw. Gartenflache anzu-
legen und zu unterhalten. Angerechnet werden alle Pflanz-, Einsaat-, und Sukzessionsflachen mit natlirlichem Bodenauf-
bau.

[11.3] Die Anlage befestigter Flachen in Form von Steinbeeten und Steingarten ist unzuléssig.

[11.4] Je angefangene 300 Quadratmeter Grundsticksfldche ist zusétzlich mindestens ein weiterer heimischer und standortge-
rechter Laub- oder Obstbaum mit einem Mindeststammumfang von 12-14 Zentimeter, gemessen in 1,00 Meter Héhe, zu
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

[11.5] GroRkronige Bdume missen einen Stammumfang von mindestens 16/18 Zentimeter, kleinkronige Bdume einen Stamm-
umfang von mindestens 12/14 Zentimeter, gemessein in 1,00 Meter Hohe liber dem Erdboden, aufweisen.

[11.6] Fir Baum- und Strauchanpflanzungen sind standortgerechte und einheimische Laubgehdlze zu verwenden. Die Pflanzung
von Nadelgehdlzen ist unzuldssig. Folgende Arten werden vorgeschlagen:
BAUME
Spitz-Ahorn - Acer platanoides Winterlinde - Tilia cordata Rosskastanie - Aesculus hippocastanum
Berg-Ahorn -Acer pseudoplatanus Bergulme - Ulmus glabra Mehlbeere - Sorbus aria
Birne - Pyrus pyraster Silberweide - Salix alba Elsbeere - Sorbus torminalis
Rotbuche - Fagus sylvatica Esskastanie - Castanea sativa Apfel - Malus domestica
Walnuss - Juglans regia Feldahorn - Acer campestre Traubenkirsche - Prunus padus
Zitterpappel - Populus tremula Schwarzerle - Anlus glutinosa Felsenkirsche - Prunus mahaleb
Schwarzpappel - Populus nigra Birke - Betula pendula Salweide - Salix caprea
Graupappel - Populus canescens Hainbuche - Carpinus betulus Bruchweide - Salix fragilis
Traubeneiche - Quercus petraea Vogelkirsche - Prunus avium Feldulme - Ulmus minor
STRAUCHER | HECKEN
Kornelkirsche - Cornus mas Johannisbeere - Ribes rubrum/nigrum Roter Hartriegel - Cornus sanguinea
Hasel - Corylus avellana WeiRdorn - Crataegus monogynallaevigata Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
WeiRdorn - Crateagus monogyna Roter Holunder - Sambucus racemosa Wildrosen - z.B. Rosa canina
Pfaffenhiitchen - Euonymus europaeus Wolliger Schneeball - Viburnum lantana Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus Gewdhnlicher Schneeball - Viburnum opulus Schwarzdorn - Prunus spinosa
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra Berberitze - Berberis vulgaris Brombeere - Rubus

12. BESCHRANKUNG VON WERBEANLAGEN [§9 Abs. 4 BauGB iV.m § 91 Abs. 1 Nr. 7 HBO]

[12.1]

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig, Fremdwerbung ist grundsétzlich nicht zuléssig.




TEIL C NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND HINWEISE (59 Abs. 6 BauGB]

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFALLE
Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffalligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen zu unter-
brechen und das Regierungsprasidium Kassel zwecks Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

ARTENSCHUTZ
Bei der Bebauung der Flédchen sind die allgemeinen artenschutzrechtlichen Regelungen zu beachten.

DENKMALSCHUTZ

Bei Erdarbeiten kénnen jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfarbungen und Fundgegenstande, z. B. Scher-
ben, Steingerate, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziiglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege, hes-
senArchéologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehérde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverandertem Zustand zu erhal-
ten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schitzen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

KAMPFMITTEL

Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdachtige Gegenstande gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen sofort zu unter-
brechen und der Kampfmittelrdumungsdienst des Landes Hessen unverziiglich zwecks Festlegung der weiteren Vorgehensweise ein-
zuschalten.

LARM- UND IMMISSIONSSCHUTZ
Auf die geltenden Bestimmungen zum L&rm- und Immissionsschutz wird im Hinblick auf die Beurteilung von Bauvorhaben hingewiesen.

STELLPLATZSATZUNG
Auf die Anwendung der jeweils giiltigen Stellplatzsatzung der Stadt Diemelstadt wird bei der Beurteilung von Bauvorhaben hingewiesen.

UMGANG MIT NIEDERSCHLAGSWASSER
Fir eine gezielte Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser oder der Einleitung in oberirdische Gewéasser (Gewéasserbe-
nutzungen) ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landkreis Waldeck-Frankenberg zu beantragen.

VERWERTUNG VON BODENAUSHUB

Bei allen BaumaBnahmen sind die Grundsétze des schonenden und sparsamen Umgangs mit Boden (BBodSchG, §§ 1a, 202 BauGB, §
1 BNatSchG) zu beriicksichtigen. Auf ein Befahren von nicht fir das Bauvorhaben beanspruchter Béden soll verzichtet werden. Ein
fachgerechter Abtrag und die Wiederverwertung von Oberboden im Plangebiet entspricht den Anforderungen und Einbringen von Ma-
terialien auf oder in den Boden (siehe § 12 BBodSchV). Bei der Verwertung des im Rahmen der Bauarbeiten anfallenden Erdaushubs sind
die Randbedingungen der "Handlungsempfehlung zur rechtlichen Beurteilung von Aufschittungen und bei Auf- und Einbringen von Bo-
denmaterial auf Bdden" vom 27.10.2015 (StAnz. Nr. 46/2015, S. 1150) zu beachten.

WASSERGEFAHRDENDE STOFFE

Anlagen zum Umgang und Lagern von wassergefahrdenden Stoffen sind gemaR § 17 Anlagenverordnung (AwSV) zu errichten, zu betreiben
und bei der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehdrde beim Kreisausschuss des Landkreises Waldeck- Frankenberg geméag § 40
AwSV anzuzeigen.




AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK

Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der
Planzeichenverordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt
der Offenlegung glltigen Fassung

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (§ 2 BauGB)

Beschluss vom:
Offentlich bekannt gemacht:

BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Offentlich bekannt gemacht:
Die offentliche Auslage wurde vom bis einschl. durchgefihrt.

BETEILIGUNG DER BEHORDEN (§ 4 Abs. 2 BauGB):
Die von der Planung berlhrten Beh6rden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind

mit Schreiben vom zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.
SATZUNGSBESCHLUSS: (§ 10 BauGB)
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am die vorgebrachten

Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behérden und sonstigen Trager dffentlicher Belange
geprift und den Bebauungsplan gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Das Ergebnis
der Abwagung wurde mit Schreiben vom mitgeteilt.

(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)
Der Birgermeister

AUSFERTIGUNGSVERMERK:

Es wird bestatigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschliissen
der Stadtverordnetenversammlung tbereinstimmt und dass die fir die Rechtswirksamkeit
maBgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)
Der Birgermeister

INKRAFTSETZUNG:

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplanes mit Begriindung
nach § 10 (4) BauGB eingesehen werden kann, ist am ortsiiblich bekannt
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 39 "Wohngebiet Am
Knappe" wirksam geworden.

Hinweis zur Bekanntmachung

Gem.§ 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr.1-3
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
eine unter Berlicksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten (ber das Verhéltnis des Bebauungs- und des Flachennutzungsplans und nach § 214
(3) S. 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB un-
beachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftlich gegeniiber der Stadt Diemelstadt unter Darlegung des die Verletzung oder den
Mangel begriindeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 (2a) BauGB beachtlich sind.

(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)
Der Blirgermeister




BEGRUNDUNG gem s 5 abs. & saucs

zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Wohngebiet am Knappe”,
ST Wrexen

Stadt Diemelstadt

- 14.11.2021 -



KURZFASSUNG

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes
die private Initiative zur Schaffung von Wohnraum unter Wahrung kommunaler und o6ffentli-
cher Interessen zu férdern. Hierfir soll ein brachliegendes Areal, welches zuvor als Einrichtung
fir pflegebedirftige Menschen genutzt wurde, in eine Wohnnutzung Uberfihrt werden. Die
Schaffung von neuem, zeitgemaBem Wohnraum soll unter Beriicksichtigung der Barrierefrei-
heit erfolgen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll den Wohnbedirfnissen der
Bevolkerung Rechnung getragen werden, indem die wohnbauliche Stadtentwicklung gefordert
wird. Zur Umsetzung der Entwicklungsabsichten ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes
erforderlich, da die aus dem Planungsziel abzuleitende Nutzung keine Privilegierung besitzt
und die Baulandbereitstellung ausschlieBlich auf Grundlage des § 30 BauGB erfolgen kann.

Das Baugebiet kann Uber die vorhandenen ErschlieBungsanlagen erschlossen werden, sodass
weder die technische noch die verkehrliche Infrastruktur tGber die innere ErschlieBung hinaus
ausgebaut werden muss. Die Infrastruktureinrichtungen weisen ausreichend Kapazitaten fur
die Ausweisung eines neuen Baugebietes in diesem Umfang auf.

Bei Bebauungsplanen zur Einbeziehung von AuBenbereichsfldchen in das beschleunigte Ver-
fahren gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung oder Anderung des Bebauungsplans zu
erwarten sind, als im Sinn des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung als
erfolgt oder zuldssig (8§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Nach § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind
oder zulassig waren.

Durch Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen kénnen erhebliche Beeintrachtigungen
der jeweiligen Schutzgliter ausgeschlossen werden. Es ergeben sich keine erheblichen, nach-
teiligen Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes.

Durch die Stadterweiterung sind ebenso keine nachteiligen sozialen Auswirkungen zu erwar-
ten. Die bestehende Stadtstruktur wird durch den Bebauungsplan in Form einer Einzelhaus-
bebauung erganzt. Durch die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist
eine ortstypische Bauweise gesichert.
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VORBEMERKUNGEN

Den Kommunen muss gemaB Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz das Recht gewéhrleistet sein, alle
Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor-
tung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt auch die Aufstellung
und Anderung von Bauleitpldnen (Flachennutzungsplane, Bebauungspliane) gemaB § 2 Abs. 1
BauGB.

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen Nut-
zungen auf den Grundstiicken einer Kommune nach MaBgabe des Baugesetzbuches, der
Baunutzungsverordnung sowie der Landesgesetze.

Das Verfahren zur Aufstellung bzw. Anderung eines Bauleitplanes wird gemaB Baugesetzbuch
in der Regel in zwei Verfahrensschritten durchgefiihrt. Zunachst ist die Offentlichkeit még-
lichst frihzeitig Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unter-
scheidende Losungen, die fir die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht
kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 6ffentlich zu unterrichten. Der
Offentlichkeit ist Gelegenheit zur AuBerung und Erérterung zu geben. Parallel dazu sind die
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung beriihrt werden kann, zu unterrichten und zur AuBerung auch im Hinblick auf den erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung aufzufordern. Auf Grundlage
der eingegangenen privaten und o6ffentlichen Belange ist eine Abwagung durchzufiihren. Bei
der Abwagung sind die privaten und 6ffentlichen Belange gegeneinander und untereinander
gerecht abzuwédgen. Der Planinhalt ist anzupassen. Die Entwirfe der Bauleitpldane sind mit der
Begriindung und den nach Einschatzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen fir die Dauer einer gesetzlich bestimmten Frist auszulegen.
Hierdurch wird die Offentlichkeit erneut beteiligt. Zeitgleich holt die Stadt die Stellungnah-
men der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch
die Planung berihrt werden kann, ein. Der Entwurf des Bauleitplans wird mit den Nachbarge-
meinden abgestimmt. Nach erneuter Abwagung der privaten und o6ffentlichen Belange ge-
geneinander und untereinander ist der Bebauungsplan als Satzung zu beschlieBen. Dem Bau-
leitplan ist eine Begriindung mit den Angaben nach § 2a BauGB sowie eine zusammenfassende
Erklarung beizufligen.

Bei der Anwendung eines beschleunigten bzw. eines vereinfachten Verfahrens erfolgt die Auf-
stellung bzw. Anderung eines Bauleitplanes in der Regel in einem Verfahrensschritt. Das be-
deutet, dass bei einem beschleunigten Verfahren von der frihzeitigen Unterrichtung und Er-
érterung der Offentlichkeit nach § 3 Absatz 1 BauGB und der Behérden nach § 4 Absatz 1
BauGB abgesehen werden kann'. Zusétzlich kann nach & 13 Absatz 3 BauGB von einer Umwelt-
prifung und einem Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfugbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklarung abgesehen werden. Ein
Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flachennutzungsplans abweicht, kann auch

" Wird nach Satz 1 Nummer 2 die betroffene Offentlichkeit beteiligt, gilt die Hinweispflicht des § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2
entsprechend.
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aufgestellt werden, bevor der Flachennutzungsplan geédndert oder ergénzt ist; sofern die ge-
ordnete stadtebauliche Entwicklung des Stadtgebiets nicht beeintrachtigt wird.

Bei der hier vorliegenden Aufstellung des Bebauungsplanes handelt es sich um einen verbind-
lichen Bauleitplan zur Einbeziehung von AuBenbereichsflachen in das beschleunigte Verfah-
ren.

Die konkreten Verfahrensschritte sind auf der Planzeichnung in der Verfahrensleiste darge-
stellt. Der Stand des Verfahrens ist dort abzulesen. Die Aufstellung des Bauleitplanes erfolgt
im Wesentlichen auf Grundlage des Baugesetzbuches, der Baunutzungsverordnung, der Plan-
zeichenverordnung, der Bauordnung des Landes Hessen und der Hessische Gemeindeordnung
in ihrer aktuellen Fassung.

Diemelstadt, November 2021



1.1

1.2

Bauleitplanung der Stadt Diemelstadt // Bebauungsplan Nr. 39 ,Wohngebiet am Knappe”

1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Planungsanlass und Planerfordernis

Im Stadtteil Wrexen befindet sich ein brachliegendes Areal, welches zuvor als Einrichtung fir
pflegebedirftige Menschen genutzt wurde. Die Flachen befinden sich im Stidwesten des
Stadtteils in der Nachbarschaft zum 6rtlichen Friedhof.

Aufgrund der vorhandenen Bausubstanz ist eine Weiterfiihrung einer Einrichtung fir pflege-
bedirftige Menschen in der Form nicht mehr moglich, allenfalls kénnen einzelne Geb&udeteile
kernsaniert und weitergenutzt werden. Um den Zerfall des brachliegenden Areals zu vermei-
den, soll nun die ehemalige Form der Nutzung einer Einrichtung fir pflegebedirftige Men-
schen in eine neue, zeitgeméaBe und barrierefreie Wohnform lberfiihrt werden.

Durch die Entwicklungsabsichten der Stadt Diemelstadt soll die wohnbauliche Entwicklung
von Flachen ermoglicht werden, die dem planungsrechtlichen AuBenbereich zugeordnet wer-
den kénnen. Durch deren planungsrechtliche Sicherung soll ein langfristiger Lickenschluss
bzw. eine Arrondierung des Ortsrandes in slidliche Richtung ermdéglicht werden. Die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes ist grundsétzlich erforderlich, da die Entwicklungsabsichten nicht
nach § 34 BauGB (Zulassigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort-
steile) zu bewerten sind. Die aus dem Planungsziel abzuleitende Nutzung besitzt ebenfalls
keine Privilegierung nach § 35 BauGB. Die Baulandbereitstellung kann daher ausschlieBlich auf
Grundlage des § 30 BauGB erfolgen, indem ein Bebauungsplan zur stadtebaulichen Ordnung
und Entwicklung unter Wahrung kommunaler und &ffentlicher Interessen aufgestellt wird.

Raumlicher Geltungsbereich

Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Wohngebiet am Knappe" umfasst die
Grundstlicke mit der Bezeichnung Gemarkung Wrexen, Flur 13, Flurstliicke 26/5, 27 und 28.
Die genaue Lage, GroBe und Abgrenzung des raumlichen Geltungsbereiches ist dem Planteil
zum Bebauungsplan zu entnehmen.
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3Abbi|dung 1
""Raumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Wohngebiet am Knappe”

Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Vorrangiges Ziel der Planung ist eine nachhaltige stddtebauliche Entwicklung, die die sozialen,
wirtschaftlichen und Umwelt schitzenden Anforderungen auch in Verantwortung gegeniber
kiinftigen Generationen in Einklang bringt. Ebenfalls angestrebt wird eine dem Wohl der All-
gemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung (8§ 1 Abs. 5 BauGB)?, die Begrenzung des

2 Die Bauleitplidne sollen eine nachhaltige stddtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegentiber kiinftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Woh! der
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berlicksichtigung der Wohnbediirfnisse der Bevélkerung gewdhrleisten.
Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwiirdige Umwelt zu sichern, die natiirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu férdern, sowie die
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Flachenverbrauchs (&8 1a Abs. 2 BauGB)? und der Schutz der Béden mit sehr hohem Erfillungs-
grad der Bodenfunktionen sowie die Minimierung der Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft.

Die Stadt Diemelstadt befindet sich im Dorfentwicklungsprogramm zur Starkung des Innen-
bereiches. Im Zusammenhang mit dem Dorfentwicklungsprogramm dirfen keine zur Innen-
entwicklung konkurrierenden Baugebiete ausgewiesen werden. Daher ist die Prifung alterna-
tive Standorte auf diejenigen Orte beschrédnkt, bei denen durch MaBnahmen zur Innenent-
wicklung Bauland bereitgestellt werden kann.

Neben der Inanspruchnahme vorhandener Baullicken kénnen MaBBnahmen zur Innenentwick-
lung auf bereits bebauten und aus der Nutzung genommen Grundstiicken erfolgen. Alterna-
tive Standorte, die die Voraussetzungen erfillen, sind im rdumlichen Kontext der Stadt Die-
melstadt nicht vorhanden. Die ehemalige Einrichtung flr pflegebedirftige Menschen stellt
hier eine Ausnahme dar. Durch die Uberfiihrung des brachliegenden Areals in eine Folgenut-
zung kann ein Beitrag zur Innenentwicklung geleistet werden.

stddtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die stddtebauliche
Entwicklung vorrangig durch MaBnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

3 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusdtzlichen
Inanspruchnahme von Fldchen fiir bauliche Nutzungen die Mdéglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch
Wiedernutzbarmachung von Fldchen, Nachverdichtung und andere MaBnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie
Bodenversiegelungen auf das notwendige MaB3 zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder fiir Wohnzwecke genutzte Fldchen
sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsdtze nach den Sdtzen 1 und 2 sind in der Abwdgung nach § 1
Absatz 7 zu berticksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Fldchen soll begriin det
werden, dabei sollen Ermittlungen zu den Méglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere
Brachfldchen, Gebdudeleerstand, Bauliicken und andere Nachverdichtungsméglichkeiten zdhlen kénnen.

13



2.1

Bauleitplanung der Stadt Diemelstadt // Bebauungsplan Nr. 39 ,Wohngebiet am Knappe”

2 Ausgangssituation

GemalB § 2 Abs. 3 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplédne die Belange, die fir die
Abwdgung von Bedeutung sind, zu ermitteln. Daher ist eine Darstellung der Inhalte der Be-
standsaufnahme in der Begriindung zwingend erforderlich. In diesem Kapitel werden die Rah-
menbedingungen beschrieben.

Darstellung in Ubergeordneten Planungen

Regionalplan Nordhessen 2009

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilrdume sind durch Raumord-

2.1.1

nungsplane, durch raumordnerische Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsa-
mer Planungen und MaBnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern.* Hierfir hat die
oberste Landesplanungsbehoérde auf Grundlage von § 4 HLPG den Regionalplan Nordhessen
2009 beschlossen.

Bauleipléne sind gemaB3 § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Dabei
unterscheidet das Raumordnungsgesetz in § 3 Abs. 1 ROG zwei verschiedene Arten von Fest-
legungen.

Grundsatze der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG

Die Beurteilung der Grundsatzfestlegungen umfasst gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG all-
gemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes als Vorgaben
fir nachfolgende Abwédgungs- und Ermessensentscheidungen. Die Grundsétze der
Raumordnung sind in sogenannten ,Vorbehaltsgebieten” planzeichnerisch festgelegt.
Ein ,Vorbehaltsgebiet” ist ein Gebiet, welches bestimmten raumbedeutsamen Funktio-
nen oder Nutzungen vorbehalten bleiben soll, dem bei der Abwagung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht beizumes-
sen ist.

Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG
Zielfestlegungen sind gemaB § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von
raumlich und sachlich bestimmbaren, vom Trager des Landes- oder der Regionalpla-
nung abschlieBend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegung in Raum-
ordnungsplanen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. Ziele der

4§ 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung

Der Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teilrdume sind durch Raumordnungspldne, durch raumordnerische
Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und MaBnahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern.
Dabei sind unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene
auftretenden Konflikte auszugleichen, Vorsorge fiir einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen. Leitvorstellung bei
der Erfillung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Anspriiche
an den Raum mit seinen ékologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, groBrdumig ausgewogenen Ordnung
mit gleichwertigen Lebensverhiltnissen in den Teilrdumen fiihrt. Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung der Teilrdume soll sich
in die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraums einfiigen, die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums soll
die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilrdume berticksichtigen (Gegenstromprinzip).

14
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Raumordnung sind gemaB § 4 Abs. 1 ROG bei raumbedeutsamen Planungen zu beach-
ten. Die Ziele der Raumordnung sind in sogenannten ,Vorranggebieten” planzeichne-
risch festgelegt. In dem ,Vorranggebiet” sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen
oder Nutzungen vorgesehen, was andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-
gen in diesem Gebiet ausschlieBt, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder
Nutzungen nicht vereinbar sind. ,Vorranggebiete” |16sen nach § 1 Abs. 4 des Bauge-

setzbuches (BauGB) fiir die gemeindliche Bauleitplanung eine Anpassungspflicht aus.®

Der Regionalplan 2009 legt fir den Geltungsbereich ein "Vorbehaltsgebiet fiir Landwirtschaft"
fest. Die Darstellung der ,Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft” an den Ortsrandern erfolgt
unabhdngig von der Nutzungseignung. Sie soll Spielraum fir die Siedlungsentwicklung schaf-
fen.

-

‘Q‘

2.1.2 Abbildung 2
Auszug aus dem Regionalplan Nordhessen 2009

¥

Flachennutzungsplan der Stadt Diemelstadt

Der stdliche Teilbereich des rdumlichen Geltungsbereichs ist im rechtswirksamen Flachennut-
zungsplan der Stadt Diemelstadt als ,Sonderbaufldche" mit der Zweckbestimmung ,Altenheim”
dargestellt. Der nordliche Teilbereich ist im Flachennutzungsplan als ,éffentliche Griinfldche”
dargestellt. Die Entwicklungsabsichten der Stadt Diemelstadt befinden sich daher nicht im
Einklang mit dem rechtswirksamen Fldchennutzungsplan. Dem im § 8 Abs. 2 BauGB veranker-
ten Entwicklungsgebot® wird hier nicht Rechnung getragen.

> Die Bauleitpline sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.
6§ 8 Abs. 2 BauGB - Bebauungspldne sind aus dem Fldchennutzungsplan zu entwickeln. Ein Fldchennutzungsplan ist nicht
erforderlich, wenn der Bebauungsplan ausreicht, um die stddtebauliche Entwicklung zu ordnen.
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Im beschleunigten Verfahren kann gemaB § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebau-
ungsplan, der von Darstellungen des Flachennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt wer-
den, bevor der Flachennutzungsplan geandert oder ergénzt ist; die geordnete stadtebauliche
Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beeintrachtigt werden; der Flachennutzungsplan
ist im Wege der Berichtigung anzupassen.

Anderweitige Planungsvorgaben

Die Stadt Diemelstadt befindet sich im Dorfentwicklungsprogramm zur Starkung des Innen-
bereiches. Im Zusammenhang mit dem Dorfentwicklungsprogramm dirfen keine zur Innen-
2'1'éntwicklung konkurrierenden Baugebiete ausgewiesen werden.

Bestandsaufnahme und Bewertung der vorhandenen
20 Natur und Landschaft

Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht
2.2.1

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und des Hessischen Ausfiih-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetzes werden durch die geplante Aufstellung des
Bebauungsplanes nicht beeintrachtigt. FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete gemaB europai-
scher Vogelschutzrichtlinie sind kein Bestandteil des rdumlichen Geltungsbereichs und werden
durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.

2.2.2

Schutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz

Innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine Oberflachengewdsser. Der
55 Eéumliche Geltungsbereich ist kein Bestandteil eines Trinkwasser- oder Heilquellenschutzge-
" bietes.

Bodenschutzrelevante Aspekte

2.2.Has interaktive Kartenwerkzeug (,BodenViewer Hessen") des Hessischen Landesamtes fiir Na-
turschutz und Geologie kann fir den raumlichen Geltungsbereich keine Aussagen treffen, da
keine Grundlageninformationen vorhanden sind.

Denkmalschutzrechtliche Aspekte

Innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine geschiitzten Natur-, Bau-
oder Bodendenkmaler.
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3 Planungskonzept

Ziele und Zwecke der Planung

Ziel der Planung

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes
die private Initiative zur Schaffung von Wohnraum unter Wahrung kommunaler und o6ffentli-

3.1.7 cher Interessen zu férdern. Hierfiir soll ein brachliegendes Areal, welches zuvor als Einrichtung

3.2

fir pflegebedirftige Menschen genutzt wurde, in eine Wohnnutzung Uberfihrt werden. Die
Schaffung von neuem, zeitgemaBem Wohnraum soll unter Beriicksichtigung der Barrierefrei-
heit erfolgen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes soll den Wohnbediirfnissen der
Bevolkerung Rechnung getragen, indem die wohnbauliche Stadtentwicklung geférdert wird.

Zweck der Planung

Durch die Aufstellung des Bauleitplans soll die stddtebauliche Entwicklung und Ordnung ge-
sichert werden, welche durch rechtsverbindliche Festsetzungen gewahrleistet werden soll. Da-
her ist es die Aufgabe der Planung die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstiicke in der
Kommune nach MaBgabe des Baugesetzbuches (BauGB) planungsrechtlich zu sichern. Durch
die Aufstellung des Bauleitplans soll eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung und eine
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewahrleistet wer-
den. Gleichzeitig soll die Planung dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern
und die natiirlichen Lebensgrundlagen zu schiitzen und zu entwickeln.

Erldauterung der Planung

Innerhalb des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes soll zunachst der Erhalt
der vorhandenen Bausubstanz geprift werden. Im Miteinander aus erhaltenswertem Bestand
und Neubau soll ein Komplex aus zweigeschossigen Einzelhdusern entstehen, in denen meh-
rere barrierefreie Wohneinheiten pro Gebaude zuséatzlichen Wohnraum im Stadtteil Wrexen
schaffen. Die Stellplatze sollen auf dem Grundstiick entsprechend der Stellplatzsatzung der
Stadt Diemelstadt errichtet werden.
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Planinhalt

Verkehrliche ErschlieBung

Die verkehrliche ErschlieBung der Grundstlicke durch den motorisierten Individualverkehr soll
3.30ber den vorhandenen Weg ,TriftstraBe" erfolgen. Die innere ErschlieBung des rdumlichen
Geltungsbereiches soll ausgehend von einer zusammenhadngenden Stellplatzanlage fuBlaufig
3‘3‘érfolgen. Der ruhende Verkehr wird daher entsprechend der Stellplatzsatzung der Stadt Die-
melstadt innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches geregelt.

Die nachste Haltestellte des o6ffentlichen Personennahverkehrs befindet sich in nordlicher
Richtung. Es handelt sich um die Haltestelle ,Diemelstadt-Wrexen Papierfabrik Sprick”. Die
Haltestellte wird ebenfalls durch das Anruf-Sammel-Taxi erschlossen.

Die fuBlaufige ErschlieBung des rdumlichen Geltungsbereichs ist durch die ausgebauten Fuf3-
wege entlang der stadtischen Strallen gesichert.

Technische ErschlieBung
332

Die technische ErschlieBung ist in der 6ffentlichen StraBenverkehrsflache vorhanden. Die vor-
handenen technischen Infrastrukturen weisen ausreichend Kapazitaten fir die Ausweisung ei-
nes neuen Baugebietes auf.

Das anfallende Niederschlagswasser soll nach § 36 (1) Nr.2 und § 37 (4) Hessisches Wasserge-
setz dort verwertet werden, wo es anféllt, wenn dem die wasserwirtschaftlichen und gesund-
heitlichen Belange nicht entgegenstehen, bzw. soll nach § 55 Wasserhaushaltsgesetz Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert oder direkt einem Gewdsser zugeleitet werden, wenn dem
weder wasserwirtschaftliche oder sonstige 6ffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen.

Um bei der Aufstellung des Bebauungsplanes den Anforderungen nach § 1 Abs. 7 Buchstabe
e) BauGB Rechnung zu tragen, indem der sachgerechte Umgang mit Abwassern zu berick-
sichtigen ist, beabsichtigt die Stadt Diemelstadt das durch die zusatzlichen Versiegelungen
anfallende Niederschlagswasser unter anderem durch Grindacher zuriickzuhalten. Das Aus-
maf der Wasserriickhaltung und Speicherung ist unter anderem von der Ausbildung der Sub-
stratschicht, von der Jahreszeit und nur geringfligig von der Vegetation abhangig. Die Ab-
flussspitze bei Starkregenereignissen wird durch die Dachbegriinung um zirka 50 Prozent re-
duziert. Die Jahresabflussmenge wird um etwa 50 bis 80 Prozent verringert.

Weiterhin wird beabsichtigt die Oberflachenbefestigungen von ErschlieBungswegen wasser-
durchldssig zu gestalten. Von wasserdurchlassig befestigten Flachen kommt 15 bis 60 Prozent
des Jahresniederschlags zum Abfluss und der Spitzenabfluss wird um 40 bis 50 Prozent ver-
mindert. Zu den Anteilen der Verdunstung bzw. Versickerung des Niederschlagswassers von
wasserdurchlassigen Beldgen sind derzeit keine belastbaren Daten vorhanden. Bei gut durch-
lassigen Beldgen mit einem geringen Jahresabflussbeiwert kann jedoch davon ausgegangen
werden, dass der Verdunstungsanteil zwischen 25 und 50 Prozent betragt.
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Zur Reduzierung des Wasserverbrauchs kann das auf den Dachflachen anfallende Nieder-
schlagswasser auf den Grundstlicken in Zisternen oder naturnah gestalteten Teichen zuriick-
gehalten werden. V= 0,2 cbm/10 gm Dachflache. Die Nutzung des Niederschlagswassers in
technisch und rechtlich zulassiger Form im hauslichen Bereich (z.B. Brauchwasser zur Toilet-
tenspllung) wird empfohlen. Das Uberschiissige Niederschlagswasser ist dem Regenwasser-
kanal zuzufihren. Durch die Nutzung von Regenwasser kommt es im Allgemeinen zu einer
Reduzierung des Jahresniederschlagsabflusses von den Dachflachen um zirka 80 Prozent und
zu einer Dampfung der Abflussspitze um zirka 30 Prozent.

Erlauterung der Festsetzungen

34 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

3.4.1 Das Plangebiet wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO als ,Allgemeines Wohnge-
biet" festgesetzt. Das primére Ziel der Planfestsetzung ist der bestehenden hohen Nachfrage
nach Wohnraum Rechnung zu tragen und dadurch gleichzeitig die Mdéglichkeit zu schaffen,
die ortliche Bevolkerung mit barrierefreien, kleinteiligen Wohneinheiten zu versorgen.

Die Festsetzung der baulichen Nutzung dient gem. § 4 Abs. 1 BauNVO , vorwiegend dem Woh-
nen”. Zuldssig sind neben ,Wohngebduden” auch ,die der Versorgung des Gebiets dienenden
Ldden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe” und ,Anlagen
fuir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke". Hierdurch sind wei-
tere das Wohnen ergdanzende und nicht beeintrachtigende Nutzungsarten zuldssig. Die Fest-
setzung soll daher neben dem Wohnen auch die Bildung einer Infrastruktur erméglichen, in-
dem nicht nur die Versorgung des Gebiets mit 6ffentlichen Dienstleistungen ermoglicht wird,
sondern auch ein Angebot zur Gestaltung der Freizeit eréffnet wird. Der bestehende , Wohn-
charakter” der angrenzenden Gebiete wird durch die Stadterweiterung in Form der Sicherung
durch textliche Festsetzungen fortgesetzt.

Auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 BauNVO hat sich die Stadt Diemelstadt nach sorgfaltiger
Prifung zugunsten einer staddtebaulich geordneten Entwicklung entschlossen, von der Mog-
lichkeit des Ausschlusses weiterer ausnahmsweise zuldssiger Nutzungsarten im ,Allgemeinen
Wohngebiet” Gebrauch zu machen. Von der Zuldssigkeit der ,Gartenbaubetriebe” und der
.Tankstellen” wird abgesehen, da die GroBe der Betriebsflache im Verhaltnis zur GréBe des
Plangebiets bzw. der damit verbundene Besucherverkehr einen pragenden ,Wohncharakter”
ausschlieBt.

3.4.1.1 MaB der baulichen Nutzung

Die Festsetzung zur Uberbaubaren Grundstlcksflache wird auf Grundlage des § 16 Abs. 3 Nr.
1 BauNVO getroffen. Der Gesetzestext erfordert bei Festsetzung des MaBes der baulichen
Nutzung im Bebauungsplan ,stets” eine Festsetzung der Grundfldchenzahl oder der GroBe der
Grundflachen der baulichen Anlagen (vgl. auch OVG NW, U.v. 16.8.1995 -7a D 154/94 — NVwZ
1996,923 = NWVBIL. 1997,265). Die Grundflachenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter
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Grundflache je Quadratmeter Grundstiicksflache zuldssig sind. Durch die Festsetzung der
Grundflachenzahl beabsichtigt die Stadt Diemelstadt der hervorgehobenen Bedeutung, die
diesem MaBbestimmungsfaktor flir die geordnete stadtebauliche Entwicklung, insbesondere
unter dem verstarkt zu beriicksichtigen Belang des Bodenschutzes zukommt, Rechnung zu
tragen. Die Festsetzung wird in diesem Umfang getroffen, um sicherzustellen, dass eine Gber-
maBige Nutzung zugunsten des Bodenschutzes, ausgeschlossen wird. Gleichzeitig sollen die
Anforderungen des § 19 Abs. 4 BauNVO bertlicksichtigt werden, indem die Ermittlung des je-
weiligen baugrundstliicksbezogenen ,SummenmaBes” ermoglicht wird. Die fur die Ermittlung
der Grundflache maBgebende Flache des Baugrundstlicks wird durch das ,Baugebiet’ be-
stimmt. AuBerhalb dieser durch Planzeichnung festgesetzten ,Baugebiete” oder sonst eindeu-
tig abgrenzbaren Flachen, wie z.B. ,Griinflichen" oder ,Verkehrsflichen" liegenden Grund-
stucksteile sind kein Bauland und daher nicht anzurechnen.

Erganzend zur Grundflachenzahl wird die Geschossflachenzahl festgesetzt. Diese stellt einen
maBgebenden Faktor fur die stddtebauliche Dichte dar. Die Festsetzung erfolgt, um einerseits
eine mittlere Dichte im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB zum sparsamen Umgang mit dem Schutz-
gut Boden sicherzustellen und andererseits die vorhandene Bebauung im Kontext des Nach-
barschutzes zu schiitzen. Die Geschossflachenzahl ist das Verhaltnis der zuldssigen Geschoss-
flache zur anrechenbaren Flache des Baugrundstiicks.

Die Festsetzung zur Héhe baulicher Anlagen bzw. zur Zahl der Vollgeschosse wird auf Grund-
lage des § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO getroffen. Der Gesetzestext erfordert bei Festsetzung des
MaBes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan eine Festsetzung zur Héhe baulicher Anla-
gen bzw. der Zahl der Vollgeschosse, wenn ohne ihre Festsetzung 6ffentliche Belange, insbe-
sondere das Orts- und Landschaftsbild, beeintrachtigt werden kénnen. Die Stadt Diemelstadt
hat einen Verzicht auf die Festsetzung zur Héhe baulicher Anlagen in pflichtgeméaBer Aus-
Ubung ihres Planungsermessens gepriift. Mit dem Ergebnis, dass durch das Planvorhaben eine
Einwirkungsmaoglichkeit auf das Orts- und Landschaftsbild besteht, ist eine Festsetzung zu
treffen.

Durch die Festsetzung zur Zahl der Vollgeschosse sollen die bereits vorhandenen Strukturen
fortgeflhrt und die Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild, alle durch eine Hohen-
entwicklung berlhrten Belange, insbesondere die Erhaltung und Fortentwicklung des Stadt-
teils Wrexen und das Stadtklima begrenzt werden. Durch die Fortfihrung der vorhandenen
Baustruktur und Begrenzung der Auswirkung soll gleichzeitig sichergestellt werden, dass sich
die Bebauung in das bestehende Ortsbild einfligt.

3.4.1.2 Bauweise

In der ,offenen Bauweise” werden die Gebaude mit seitlichem Grenzabstand als Einzel-, Dop-
pelhduser oder Hausgruppen errichtet. Doppelh&user sind hinsichtlich der Dachform und der
Dachneigung einheitlich zu gestalten, um das siedlungstypische Ortsbild zu wahren. Ein Ein-
zelhaus ist ein allseitig freistehender Baukorper mit Abstand zu den seitlichen und riickwarti-
gen Grundstlicksgrenzen. Als ein Doppelhaus wird ein Gebdude bezeichnet, welches aus zwei
einseitig an der Grundstiicksgrenze aneinander gebauten Hausern besteht. Als Hausgruppe
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bezeichnet man eine aneinandergebaute Gruppe von Gebduden, die auf mehr als zwei selb-
standigen Grundstiicken stehen.

3.4.1.3 Uberbaubare Grundsticksflachen

Die ,iberbaubaren Grundstiicksfldchen" werden durch ,Baugrenzen” festgesetzt, sodass Bau-
fenster entstehen, die die Stellung der Baukdrper vorgeben. Damit sollte dem Ziel Rechnung
getragen werden, eine Bebauung zu ermdglichen, die dem aufgelockerten Charakter ent-
spricht.

3.4.1.4 Fihrung von Versorgungsleitungen

Die unterirdische Fliihrung von Versorgungsleitungen wird aus stadtebaulichen Griinden fest-
gesetzt. Durch die Festsetzungen kann einerseits die Landschaftsbildbeeintrachtigung und
andererseits die Storanfélligkeit sowie das Gefahrenpotenzial fir den Menschen minimiert
werden.

Ein Leitungsrecht wird entlang der nérdlich angrenzenden Wegeparzelle, hier , TriftstraBBe”,
festgelegt, um den sich im Eigentum der Stadt Diemelstadt befindenden Abwasserkanal zu
sichern.

3.4.1.5 Flachen oder MaBBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden
Natur und Landschaft

Das Verbot, Badume, Gebusche und andere Gehdlze innerhalb der Zeit vom 01. Marz bis zum
30. September zu schneiden, auf Stock zu setzen oder zu beseitigen, wird durch textliche
Festsetzung gesichert, um die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes durch den Bebau-
ungsplan zu bekraftigen.

Die Festsetzungen zur den Fall- und Abrissarbeiten werden getroffen, um einem potentiellen
Vorkommen von Hasel- und Fledermausen zu entsprechen.

Eine Festsetzung fir die private AuBenbeleuchtung erfolgt, da Lichtverschmutzungen Orga-
nismen in besiedelten Bereichen beeintrachtigen kénnen. Vor allem Insekten und Fleder-
mause, aber auch andere nachtaktive Tiere und ziehende Vogel sind davon betroffen. Fiir sie
kann die StraBen- oder Grundstiicksbeleuchtung eine Gefahr darstellen. Zugvégel kénnen
durch kiinstliche Lichtquellen leicht die Orientierung verlieren. Die Verwendung entsprechen-
der Beleuchtungseinrichtungen mit starker Bodenausrichtung und geringer Seitenstrahlung
und geeigneten Leuchtmitteln (< 3.000 Kelvin) kann diese negativen Wirkungen deutlich ver-
ringern.

Die Festsetzung zur ortsnahen Verwertung von Erdaushub soll eine Wiederverwendung des
unbelasteten Bodens an Ort und Stelle sicherstellen. Damit sollen nicht nur unndtige Trans-
portwege erspart, sondern auch vermieden werden, dass Béden anderweitig untergebracht
oder deponiert werden. Durch die Festsetzung soll einem sparsamen und schonenden Um-
gang mit dem Schutzgut Boden Rechnung getragen werden.

Um den Anteil an versiegelten Flachen mdglichst gering zu halten, werden Festsetzungen zur
Oberflachenbefestigung getroffen. Eine vollstandige Versiegelung fuhrt zum Aufheizen der
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Flachen im Sommer, Erwdrmung der Umgebung durch Rickstrahlung, erhéhten Staubanfall
und schnellem Abfluss des Niederschlagswassers. Danach sind befestigte ErschlieBungswege
auf privaten Grundstlicken mit Materialien zu gestalten, die einen mdéglichst geringen Ver-
sieglungsgrad aufweisen bzw. wasserdurchléssig sind.

Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen

3.4.2.1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Festsetzungen zur duBeren Gestaltung baulicher Anlagen werden auf Grundlage von § 91
3'Zl'ibs. 1 Nr. 1 Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. Demnach kénnen Gemeinden durch Sat-
zung die duBere Gestaltung baulicher Anlagen erlassen.

Dachform- und Neigung sowie die Begrenzung von Dachgauben sind festgesetzt, um das be-
stehende Ortsbild fortzuflihren bzw. die ortstypische Bauform sicherzustellen.

3.4.2.2 Rationaler Umgang mit Wasser

Die Festsetzung zum Umgang Wasser wird getroffen, um durch die Nutzung von Regenwasser
im Allgemeinen eine Reduzierung des Jahresniederschlagsabflusses von den Dachflachen um
zirka 80 Prozent und zu einer Dampfung der Abflussspitze um zirka 30 Prozent herbeizufihren.

3.4.2.3 Gestaltung und Einfriedung

Die Festsetzungen zur Gestaltung und Hdhe von Einfriedungen werden auf Grundlage von §
91 Abs. 1 Nr. 3 Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. Demnach kénnen Gemeinden durch
Satzung die Gestaltung und Hohe von Einfriedungen erlassen.

Die Festsetzung zur Gestaltung und Einfriedung werden getroffen, um die Freihaltung von
Sichtdreiecken sicherzustellen und eine Gefdhrdung der StraBenverkehrssicherheit auszu-
schlieBen.

3.4.2.4 Gestaltung der nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen

Die Festsetzungen zur Gestaltung der nicht Gberbaubaren Grundstiicksfreiflachen werden auf
Grundlage von § 91 Abs. 1 Nr. 5 Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. Demnach kénnen
Gemeinden durch Satzung die Gestaltung der nicht iberbaubaren Grundstilicksfreiflachen er-
lassen.

Mit der Begriinung von Dachfldchen sollen 6kologisch wirksame Ersatzlebensrdume fur Tier-
und Pflanzenarten in dem Baugebiet geschaffen werden. Die Begriinung soll den Aufheizeffekt
von Dachflachen mindern, den Abfluss anfallender Niederschldage von Dachern verzégern und
das Erscheinungsbild einsehbarer Dachflachen beleben. Die Begriinung der Dachflachen soll
stadtokologisch wirksame Vegetationsflachen schaffen, die Ersatzlebensrdaume insbesondere
fir Tiere wie Insekten und Vogelarten bieten und in Verbindung mit Biotopstrukturen der
Umgebung zu einer Vernetzung von Lebensrdumen beitragen. Fir die Wirksamkeit der Dach-
begrinung wird eine erforderliche Mindest-Aufbaustarke des durchwurzelbaren Substratauf-
baus festgesetzt, die eine Begriinung auch mit Grasern und Stauden ermdglicht. Durch die

22



Bauleitplanung der Stadt Diemelstadt // Bebauungsplan Nr. 39 ,Wohngebiet am Knappe”

Begriinung von Dachfldchen sollen Vegetationsstandorte und faunistische Lebensrdume ge-
schaffen werden, Aufgrund des geringen Aufbaus ist die Entwicklung von natirlichen Boden-
funktionen nicht zu erwarten. Die Festsetzung des Substrataufbaus wird getroffen, um eine
Speicherfahigkeit des Niederschlagswassers sicherzustellen. Durch die Zwischenspeicherung
des unbelasteten Niederschlagswassers kann dieses teilweise verdunsten und verzdgert ab-
geleitet werden. Hierdurch sollen die der Vorflut dienenden Gewéasser und Regenriickhaltebe-
cken entlastet werden. Im Vergleich zu herkémmlichen Bedachungen kénnen begriinte Dacher
die Warmeentwicklung reduzieren und die Bindung von Luftstduben verbessern. Durch diese
Eigenschaften sollen die begriinten Dachflachen eine klimatisch stabilisierende Funktion fir
das Plangebiet Gbernehmen. Durch die Begriinung einsehbarer Dachflachen soll die Dach-
landschaft belebt werden. Gleichzeitig soll die gestalterische Einbindung von Gebauden in die
Umgebung unterstltzt werden.

Die Flachen sollen der Versickerung und Speicherung bzw. der zeitverzdégerten Abgabe des
anfallenden Regenwassers dienen und sich positiv auf den Regenwasserhaushalt auswirken.
Hierdurch soll den Vorgaben des § 37 Hessisches Wassergesetzes (HWG) Rechnung getragen
werden, indem das Niederschlagswasser von dem Grundstiick, auf dem es anfallt, verwertet
werden soll, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.

Steinbeete und Steingarten sind nicht zuldssig, da es sich bei der Art der Gestaltung des Frei-
raums um eine stadtebaulich und 6kologisch unerwiinschte und bedenkliche Entwicklung der
Versiegelung nutzbarer Freirdaume handelt.

Innerhalb des ,Allgemeinen Wohngebietes" wird aufgrund der Bauflachenausweisung im Kon-
text einer freien Standortwahl der baulichen Anlagen festgesetzt, dass ein Mindestanteil von
40 Prozent der nichtliberbaubaren Grundstiicksflache mit Bdumen und Stréauchern zu bepflan-
zen ist. Diese Festsetzung wird getroffen, um eine Verteilung der Grinstrukturen auf den
Grundstlicken und damit eine Durchgriinung der Gebiete zu erreichen. Der prozentuale Be-
grinungsanteil wird in Abhangigkeit von der ortlichen Situation festgelegt. Biotop- und ar-
tenschutzbezogen soll die Festsetzung der Begriinung des Wohngebietes und der Sicherstel-
lung eines Mindestanteils dkologisch wirksamer Vegetationsstrukturen, die Nahrungs- und
Rickzugsraume insbesondere fir Insekten- und Vogelarten innerhalb des Siedlungsraumes
bieten, dienen. Gleichzeitig soll der festgesetzte Mindestanteil von Vegetationsstrukturen mit
Baumen und Strauchern die ortlichen Klimaverhéltnisse positiv beeinflussen, indem Tempera-
turextreme durch eine Vegetationsbedeckung gemildert, Staube und Schadstoffe ausgekammt
werden und der Wasserabfluss verzdogert wird. Durch eine geringere Verdunstung werden im
Zusammenhang mit Beschattung ausgeglichenere Temperaturverhaltnisse bewirkt und Auf-
heizeffekte versiegelter Flachen gemindert. Zudem produziert die Bepflanzung Sauerstoff und
bindet gleichzeitig Kohlendioxid. Weiterhin sollen positive Auswirkungen auf das Landschafts-
und Ortsbild erzielt werden, indem strukturbildende Anpflanzungen das Erscheinungsbild des
Wohngebietes bereichern und eine Einbindung in das Umfeld verbessern sollen.

Das Anpflanzungsgebot fir Baume (fiir je 300 Quadratmeter ein standortgeeigneter Baum)
soll den Anteil gestalterisch und kleinklimatisch wirksamer Bepflanzung, die Lebens- und Nah-
rungsraume insbesondere fiir Insekten und Vogel bietet, sichern.
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Die Festsetzungen entsprechender PflanzgroBen bei Jungbdumen sollen bereits in kurzer Zeit
die Entwicklung 6kologisch und visuell wirksamer Freiraumstrukturen flr eine attraktive Be-
grinung des Wohngebietes sicherstellen. Zudem ist zu erwarten, dass bei Baumen mit gréfBe-
ren Stammumfangen geringere Beschadigungen durch Zerstérung auftreten. Die Festsetzung
soll die Entwicklung klimatisch wirksamen Griinvolumens bereits kurz - bis mittelfristig sicher-
stellen und bereits nach kurzer Entwicklungszeit eine attraktive Durchgriinung/Eingriinung
des Wohngebietes ermdglichen.

Die Festsetzung zur Verwendung von einheimischen und standortgerechten Laub - und Obst-
bdumen wird getroffen, da eine auf die 6rtlichen Standortbedingungen abgestimmte Auswahl
einheimischer Geholze die Voraussetzung fir die dauerhafte Be- bzw. Durchgriinung des Rau-
mes mit einem Gerist naturnaher Geholzstrukturen, das Lebensrdume fiir eine grofe Anzahl
heimischer Tierarten bietet, ist. Die Verwendung standortgerechter einheimischer Gehdlze
wird weiter festgesetzt, damit sich Anpflanzungen mit geringem Pflegeaufwand optimal ent-
wickeln und Nahrungsgrundlage sowie Lebensrdume fir die heimische Tierwelt bieten. Wei-
terhin dient die Verwendung einheimischer Geholze der langfristigen Erhaltung des gebiets-
typischen Charakters der vorhandenen Vegetation.
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4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Bis zum 31. Dezember 2022 gilt gemaB 13b BauGB fiir Bebauungsplane zur Einbeziehung von
AuBenbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren der § 13a BauGB, wenn die Bebauungs-
plane eine Grundflache im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadrat-
metern nicht Uberschreiten, durch die die Zuldssigkeit von Wohnnutzungen auf Flachen be-
grindet wird, und diese sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlieBen.

In den Féllen des § 13 b BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB, also bei
Bebauungsplanen zur Einbeziehung von AuBBenbereichsflachen in das beschleunigte Verfahren
mit einer zuldssigen Grundflache der baulichen Anlagen von weniger als 10.000 Quadratmeter,
gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung oder Anderung des Bebauungsplans zu erwarten
sind, als im Sinn des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt
oder zulassig (§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Nach § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder
zulassig waren.

Voraussetzungen fiir die Anwendung von § 13b BauGB - Priflbersicht

Tatbestandsmerkmal Ja Nein

Zulassige Grundflache / Versieglungsflache* O
< 10.000m? (einschlieBlich Kumulation benachbarter B-Plane)

*Hinweis: Bei B-Planen ohne festgesetzte Grundflache ergeben sich die
Schwellenwerte aus der zu erwartenden Versieglungsflache

Ausschlussgriinde Ja Nein
Begriindung der Zulassigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben O
Keine Anhaltspunkte fir die Beeintrachtigung von Erhaltungszielen und O

Schutzzwecken von Natura 2000-Gebieten

Planung verursacht beachtliche Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung O
der Auswirkungen von schweren Unféllen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (Neu 2017)

Flaichennutzungsplan Ja Nein
Abweichende Inhalte vorhanden O
JVerfahrensfreie” Berichtigung méglich X O

(Anwendungsvoraussetzung: geordnete stddtebauliche Entwicklung darf nicht
beeintréchtigt werden)
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5 Belange des Umweltschutzes

Im beschleunigten Verfahren entféllt die Pflicht zur Umweltprifung nach § 2 Abs.4 Satz 1
BauGB (§ 13 b BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1
BauGB). Nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB in der Fassung des Gesetzes vom 03.11.2017 wird u.a.
von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB
abgesehen; ebenfalls nicht anzuwenden ist die Verpflichtung zum Monitoring nach § 4c
BauGB. Unbeschadet des Verzichts auf die formelle Umweltprifung hat die Kommune aber
auch im beschleunigten Verfahren nach allgemeinen Grundsatzen die Belange des Umwelt-
schutzes im Sinn von § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berilcksichtigen und in die Abwdgung nach §
1 Abs. 7 BauGB einzustellen.
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Bewertung der Schutzguter

Schutzgut Flache

Bestand

5.1

Eingriff Baubedingt

Betriebsbedingt

Anlagenbedingt

Zwischenbewertung

MaBnahmen zur Vermeidung
und Minimierung

Bewertung
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Die Fldchen des Untersuchungsgebiets sind in Teilen bereits be-
baut und wurden langjédhrig als Einrichtung fir pflegebediirftige
Menschen genutzt. Das ehemalige Pflegeheim liegt seit einigen
Jahren brach. Die nérdlich angrenzenden Wiesenfldchen werden
regelmdBig bewirtschaftet.

e [nanspruchnahme von Fldche durch Baustelleneinrichtun-
gen, Bodenmieten und Materiallagerung

e Inanspruchnahme von Fldche durch Lieferverkehr

e [nanspruchnahme von Fldche durch Grabarbeiten fiir sonst.
Leitungsverlegungen

e Keine

e Verlust von bisher landwirtschaftlich beanspruchter Wiesen-
fldchen

Der derzeitige Fldchenverbrauch, der mit einer Erh6hung der
Rate versiegelter Bdden einher geht, wiirde bei anhaltender Ge-
schwindigkeit den Freiraum kiinftiger Generationen zur selbstbe-
stimmten Gestaltung ihrer Lebensrdume zunehmend einengen
und die Chancen fiir gleichwertige Lebensbedingungen verrin-
gern. Durch die Planung werden daher bereits vorbelastete und
versiegelte Fldchen in Anspruch genommen, um ein brachliegen-
des Areal in eine neue Nutzung zu tberfiihren. Hierdurch soll ein
Beitrag zur Vermeidung der Inanspruchnahme zusdtzlicher Fld-
chen geleistet werden. Gleichzeitig werden vorhandene Baulii-
cken durch die Inanspruchnahme der Wiesenflédche geschlossen.

Aufgrund der Inanspruchnahme brachliegender Fldchen sind zu-
sdtzliche Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnahmen, die iber
den allgemeinen Grundsatz des sparsamen Umgangs hinausge-
hen, nicht erforderlich.

e Inanspruchnahme bereits versiegelter und teilversiegelter
Béden zur Vermeidung der Inanspruchnahme von unbebau-
ten Fldchen

e Anschluss an vorhandene ErschlieBungsanlagen. Vermei-
dung einer zusdtzlichen verkehrlichen ErschlieBung

e Begrenzung des Wohngebietes durch riumlichen Geltungs-
bereich zur Vermeidung der Inanspruchnahme zusdtzlicher
Fldche [Berticksichtigung von § Ta Abs. 2 BauGBJ

e Begrenzung der lberbaubaren Fldche zur Vermeidung der
Inanspruchnahme zusdtzlicher Fldche [Beriicksichtigung von
§ 1a Abs. 2 BauGB]

Die Eingriffe in das Schutzgut Fldche werden trotz einer Erhé-
hung der Fldcheninanspruchnahme in eine geringe Wertstufe
eingeordnet, da mit dem Eingriff auch eine MaBnahme zur Wie-
dernutzbarmachung von Fldchen verbunden wird.
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Der geologische Untergrund der verfahrensgegenstindlichen
Fldchen liegt im geologischen Strukturraum ,Mesozoisches Ge-
birge” und gliedert sich in die Untereinheiten ,Mesozoische
Schollen”, ,Waldecker Schollen” und ,Arolsen-Schlierbacher
Scholle”. Uberwiegend pridgend sind Gesteine des Erd mittelalters.
.Das ,Mesozoische Gebirge” besteht in Hessen im Wesentlichen
aus den lberwiegend rétlichen Sandsteinen und Tonsteinen des
Buntsandsteins sowie den hellgrauen Kalksteinen des Muschel-
kalkes. Die Gesteine des Keupers, des Juras und der Kreide sind
in Hessen nur sehr untergeordnet an der Erdoberfliche erhalten
geblieben.

Die Fldchen des Untersuchungsgebiets sind in Teilen bereits be-
baut und wurden langjdhrig als Einrichtung fiir pflegebediirftige
Menschen genutzt. Das ehemalige Pflegeheim liegt seit einigen
Jahren brach.

Der Untersuchungsraum besitzt daher Voll- und Teilversiegelun-
gen. Das Gebdude besitzt eine vollversiegelte Grundfldche von
ca. 985 Quadratmeter. Zusdtzlich befinden sich teilversiegelte
Wege, die der ErschlieBung dienen, und zusdtzliche Nebenanla-
gen innerhalb des Untersuchungsgebietes (ca. 1.090 Quadratme-
ter).

Das interaktive Kartenwerk (,BodenViewer Hessen”) des Hessi-
schen Landesamtes fiir Naturschutz und Geologie trifft keine
Aussagen Ulber den rdumlichen Geltungsbereich. Durch die be-
stehende Bebauung der Fldche sowie der Nivellierungen in Form
von Aufschiittungen, Abgrabungen und Betonierungen sind be-
reits topographische Verdnderungen auf der Fldche und Verdn-
derungen der Bodenstruktur vorgenommen worden.

Seltene oder gefihrdete Bodenarten, wie Moore bzw. besonders
néhrstoffarme Béden, sind nicht vorhanden. Ein besonderes Ent-
wicklungspotenzial des Bodens ist nicht festzustellen. Der Boden
im Geltungsbereich hat keine Bedeutung als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte.

e Baustelleneinrichtungen

e Bodenverdichtung durch Fahrzeugbewegungen und Erschiit-
terungen

e Grabarbeiten fiir Leitungsverlegungen

e Bodenbewegungen und Bodenzwischenlagerung

e mdgliche Eintrége durch Streusalz
o Verlust simtlicher Bodenfunktionen durch Vollversiegelung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden bereits be-
anspruchte Béden zur weiteren wohnbaulichen Stadtentwicklung
planungsrechtlich gesichert. Vor der Aufstellung des Bebauungs-
planes sind bereits circa 30 Prozent voll- oder teilversiegelt, wes-
halb im Bereich der bestehenden baulichen Anlagen keine nach-
teiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten sind.
Im dem fldchenmdBig untergeordneten Bereich der Wiese sind
nachteilige Auswirkungen zu erwarten. Durch die jeweiligen Ver -
und Teilversiegelungen kann der Boden seine natiirlichen
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Funktionen (Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion)
nicht mehr oder nur noch stark eingeschrédnkt austiben. Fiir das
Schutzgut Boden sind Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
men erforderlich.

e Inanspruchnahme von Fldchen, die bisher bereits gréBten-
teils voll- oder teilversiegelt sind bzw. deren Bodengefiige
bereits groB3fldchig verdndert wurden

e Begrenzung der GréBe der liberbaubaren Flédche zur Vermei-
dung der Inanspruchnahme zusdtzlicher Béden und zur Ver-
meidung nachteiliger Auswirkungen aufgrund der Verluste
von natiirlichen Bodenfunktionen [Beriicksichtigung von § 1a
Abs. 2 BauGB]

e Keine konkrete Festlegung der Gebdude, um Bodenbewegun-
gen zur Nivellierung des Geldndes zu minimieren [Bertick-
sichtigung von § Ta Abs. 2 BauGB]

e Festsetzung zur wasserdurchldssigen Gestaltung befestigter
Fldchen zur Erhaltung der natiirlichen Funktionen des Bo-
dens

e Dauerhafte Begriinung von nicht bebauten Fldchen zum Aus-
gleich der versiegelten und teilversiegelten Fldchen

e MaBgabe zur Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des
rdumlichen Geltungsbereiches zur Vermeidung zusdtzlicher
Bodenbewegungen [Beriicksichtigung von § 1a Abs. 2 BauGB]

e Aufdie gesetzlichen Regelungen zum Bodenschutz bei Bau-
arbeiten wird hingewiesen.

e Baustelleneinrichtung und Lagerfldchen im Bereich bereits
verdichteter bzw. versiegelter Fldchen

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden werden aufgrund der ge-
troffenen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen in eine
geringe Wertstufe eingeordnet.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmdler wie Mauern, Steinset-
zungen, Bodenverfdrbungen und Fundgegenstinde, z. B. Scher-
ben, Steingerdte, Skelettreste entdeckt werden, sind diese nach §
21 HDSchG unverziiglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege,
hessenArchdologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehérde zu
melden. Funde und Fundstellen sind in unverdndertem Zustand
zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu
schiitzen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Bei allen BaumaBnahmen sind die Grundsdtze des schonenden
und sparsamen Umgangs mit Boden (BBodSchG, $§§ 1a, 202
BauGB, §1 BNatSchG) zu beriicksichtigen. Auf ein Befahren von
nicht fiir das Bauvorhaben beanspruchter Béden soll verzichtet
werden. Ein fachgerechter Abtrag und die Wiederverwertung von
Oberboden im Plangebiet entspricht den Anforderungen und Ein-
bringen von Materialien auf oder in den Boden (siehe § 12
BBodSchV).
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Innerhalb des rdumlichen Geltungsbereiches befinden sich keine
FlieB- oder Stehgewdsser.

Innerhalb des rdumlichen Geltungsbereichs sind keine rechts-
kréftigen Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Das néchstgelegene
rechtskrdftige Wasserschutzgebiet liegt ca. 3 Kilometer stidwest-
lich des Plangebiets. Dabei handelt es sich um das Trinkwasser-
schutzgebiet ,TB Orpethal”.

e Bodenverdichtungen / erhéhter Niederschlagswasserabfluss
e Mdglicher Schadstoffeintrag durch Leckagen in Baumaschi-
nen

e Keine

e Verlust an Fldchen fiir die Versickerung von Niederschlags-
wasser bzw. fiir die Grundwasserneubildungsrate

Vor der Aufstellung des Bebauungsplanes sind bereits circa 30
Prozent der Fléche voll- oder teilversiegelt, weshalb im Bereich
der bestehenden baulichen Anlagen keine nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten sind. Im dem fld-
chenmdBig untergeordneten Bereich der Wiesenfldchen sind
nachteilige Auswirkungen zu erwarten. Durch die jeweiligen
Voll- und Teilversiegelungen kann der Boden seine natiirlichen
Funktionen (Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion)
nicht mehr oder nur noch stark eingeschrinkt ausiiben, weshalb
auch nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu er-
warten sind.

Grundsdtzlich soll das anfallende Niederschlagswasser nach § 36
(1) Nr.2 und § 37 (4) Hessisches Wassergesetz dort verwertet wer-
den, wo es anfdllt, wenn dem die wasserwirtschaftlichen und ge-
sundheitlichen Belange nicht entgegenstehen, bzw. soll nach §
55 Wasserhaushaltsgesetz Niederschlagswasser ortsnah versi-
ckert oder direkt einem Gewdsser zugeleitet werden, wenn dem
weder wasserwirtschaftliche oder sonstige oOffentlich-rechtliche
Belange entgegenstehen. Vermeidungs- und Minimierungsmaf-
nahmen zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in Form einer
ortsnahen Versickerung bzw. Einleitung des anfallenden Oberfld-
chenwassers sind erforderlich.

e Begrenzung der iberbaubaren Fldche zur Vermeidung zu-
sdtzlicher Ver- und Teilversiegelungen im Hinblick auf den
Niederschlagswasserabfluss

e Dauerhafte Begriinung von nicht bebauten Fldchen zum Aus-
gleich der versiegelten und teilversiegelten Fldchen, Verrin-
gerung des Niederschlagswasserabflusses

e Schutzpflanzung mit einheimischen und standortgerechten
Gehoélzen zur Vermeidung von der Ansammlung des Oberfld-
chenwassers, Speicherung des Niederschlagswassers und
zeitversetzte Abgabe des Wassers bzw. ortsnahen Versicke-
rung

e Festsetzung einer extensiven Flachdachbegriinung zur Mini-
mierung der Ansammlung von Niederschlagswasser in Form
einer Speicherung und zeitversetzten Abgabe von Wasser



Bauleitplanung der Stadt Diemelstadt // Bebauungsplan Nr. 39 ,Wohngebiet am Knappe”

Bewertung

31

e Festsetzung zur Vermeidung der Gestaltung von Freifldchen
in Form von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten zur Verbesse-
rung der ortsnahen Versickerung

e Festsetzung von versickerungsfdhigen Oberfldchenbeldgen
fir FuB- und Gehwege zur Minimierung der Auswirkungen
auf den Niederschlagswasserabfluss

Die Eingriffe in die Schutzgiiter Wasser und Grundwasser wer-
den aufgrund der Vorbelastung, des geringen Umfangs der zu-
sdtzlichen Versiegelungen und der Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaBnahmen in eine geringe Wertstufe eingeordnet.
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Der nordhessische Raum gehért der gemdBigten Klimazone an.
Winde aus westlicher Richtung bewirken einen erhdhten Nieder-
schlag. Sie sind mit einem maritimen (atlantischen) bis kontinen-
talen Klima vergleichbar. Die Hauptwindrichtung im Sommer ist
Nordwest, wédhrend im Winter Siidwestwinde (berwiegen. Dies
bedingt ein deutlich subkontinental geprdgtes Klimagebiet.

Fiir die Stadt Diemelstadt liegen nur groBklimatische Daten auf
dem Klimaatlas von Hessen, 1981, vor (Hrsg. Deutscher Wetter-
dienst, Offenbach). Danach liegt die mittlere Lufttemperatur im
Jahr bei durchschnittlich 7,5 — 8°C. Die mittlere Niederschlags-
héhe im Jahr schwankt zwischen 650 und 700 mm im Ostteil und
zwischen 700 und 750 mm im Westteil dieser Region.

Die Vegetationsperiode, die definiert wird als die Dauer von Ta-
gen, bei der die Lufttemperatur > = 5°C ist, dauert im Schnitt
225 Tage in beiden Bereichen; in den héheren Lagen liegt sie bei
rund 220 Tagen. Der Beginn der Periode liegt ungefidhr um den
25. Mdrz, sie endet in den tieferen oder dstlicheren Lagen ca. am
10. November, in héheren Lagen rund 5 Tage friiher. In dieser
Zeit fallt im Ostteil des Planungsraumes rund 525 mm, im West-
teil rund 575 mm Niederschlag.

Die durchschnittliche Anzahl der Sommertage im Jahr mit einer
Mindesttemperatur von > = 25°C liegt bei ca. 25 Tagen, Frost-
tage mit einer Minimumtemperatur von < 0°C gibt es an ca. 90
Tagen im Jahr. Reine Eistage, die eine Maximumtemperatur unter
0°C aufweisen, treten durchschnittlich an 25 Tagen im Jahr auf.
Die mittlere Anzahl der Tage mit Nebel - hier iiberwiegend als
Talnebel in gréBeren Auebereichen (Diemel-, Orpe-, Kilberbach-
aue) — liegt bei ca. 40 Tagen, im ,Rhodener Forst” und anderen
nebelarmen Hanglagen tritt Nebel nur an ca. 20 Tagen im Jahr
auf.

e Tempordre Beeintréchtigungen der Lufthygiene durch Emis-
sionen aus Baumaschinen und Baustellenverkehr

e Beeintrdchtigungen der Lufthygiene aus Heizungsanlagen
e Beeintrdchtigungen der Lufthygiene aus Verkehr

e Verlust an Fldchen fiir die Versickerung von Niederschlags-
wasser durch Teil- und Vollversiegelung, keine zeitversetzte
Abgabe von Niederschlagswasser, weniger Verdunstungs-
kiihle

e Erhéhung der Oberfldchenrauigkeit durch bauliche Anlagen

e Erhéhung der Umgebungstemperatur durch Versiegelung

Durch zusdtzliche Versiegelungen ist zu erwarten, dass das lo-
kale Kleinklima negative Beeintrédchtigungen erfdhrt. Versiegelte
Bdden kdnnen kein Wasser speichern und zur zeitversetzten Ver-
dunstung beitragen. Durch die fehlende Verdunstung lber die
Vegetation wird die Kiihlung der Luft an Sommertagen auf ein
Minimum reduziert. Um die Beeintrdchtigungen zu begrenzen
sind Vermeidungs- und MinimierungsmalBnahmen erforderlich.
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Betriebsbedingt

e Begrenzung der lberbaubaren Fldche zur Vermeidung zu-
sdtzlicher Ver- und Teilversiegelungen im Hinblick auf die
Wdrmeabstrahlung der Oberfldchen

e Begrenzung der Héhe und Grundflédche der baulichen Anla-
gen zur Minimierung der Oberfldchenrauigkeit

e Dauerhafte Begriinung von nicht bebauten Fldchen zum Aus-
gleich der versiegelten und teilversiegelten Fldchen, Verrin-
gerung der Wdrmespeicherfdhigkeit und der Oberflédchen-
temperatur

e Festsetzung einer extensiven Flachdachbegriinung zur Mini-
mierung der Erhéhung der Oberfldchentemperatur; Verduns-
tungsktihlung durch Ansammlung von Niederschlagswasser
in Form einer Speicherung und zeitversetzten Abgabe von
Wasser

e Festsetzung zur Vermeidung der Gestaltung von Freifldchen
in Form von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten zum Herabset-
zen der Oberfldchentemperatur

Eingriffe in die Schutzgiiter Klima und Luft werden aufgrund der
vorhandenen Vorbelastungen und der festgesetzten Vermei-
dungs- und MinimierungsmaBBnahmen in eine geringe Wert-
stufe eingeordnet.

Das Landschaftsbild beschreibt das Wirkungsgefiige zwischen der
“Vielfalt, Eigenart und Schénheit sowie den Erholungswert von
Natur und Landschaft”. Das Untersuchungsgebiet umfasst einen
fiinfzehnfachen Radius des rdumlichen Geltungsbereiches.

Das Untersuchungsgebiet liegt in der groBen naturrdumlichen
Einheit Westhessiches Berg- und Senkenland mit der Unterein-
heit Waldecker Tafel und den Ostwaldecker Randsenken. Die Di-
emel bildet hier die natiirliche ungefihre Grenze der Naturrdume
nach Norden hin. Der Nordosten des Planungsraumes wird von
der Autobahn A44 zerschnitten.

Die ndchstgelegenen gemeldeten NATURA 2000 Gebiete bzw.
FFH und Vogelschutzgebiete sind die Gebiete mit der Kennzeich-
nung NATURA 2000 Nr. ,4420-304 Quast bei Diemelstadt-Rho-
den, ,4520-304 Eilsbusch bei Wethen” und ,4519-301 Biichen-
berg und Platzberg bei Hesperinghausen”.

Die bestehenden baulichen Anlagen sind als ein zusammenhdn-
gender Komplex, der auf einem Plateau errichtet wurde, wahrzu-
nehmen. Aufgrund der Lage des brachliegenden Gebdudes be-
steht eine sichtbeherrschende Dominanz. Das Landschaftsbild
wird durch den brachliegenden Gebdudekomplex, an dem deut-
liche Spuren von Vandalismus zu sehen sind, gestért. In rdumli-
cher Nédhe zu dem Areal befindet sich ein Funkmast, der zu einer
weiteren Stérung des Landschaftsbildes beitrdgt.

e Tempordre Beeintrdchtigungen durch Baustellenfahrzeuge

e Keine
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e Versiegelung und Teilversiegelung der landwirtschaftlich ge-
nutzten Griinfldchen

Die beabsichtigte Wohnbebauung befindet sich topographisch
oberhalb der angrenzenden Wohnbebauung, weshalb eine Sicht-
beherrschung zu erwarten ist. Um erhebliche Beeintréchtigung
sicher ausschlieBen zu kénnen, sind Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaBnahmen erforderlich. Eine Zusatzbewertung nach hes-
sischer Kompensationsverordnung wird fiir nicht erforderlich er-
achtet.

Beziiglich der Naherholung sind keine erheblichen Beeintréchti-
gungen erkennbar, da der rdumliche Geltungsbereich keine er-
héhte Bedeutung fiir die Naherholung besitzt. Besondere Vermei-
dungs- und/oder MinimierungsmaBnahmen sind nicht erforder-
lich.

e Inanspruchnahme bereits vorbelasteter Strukturen

e Dauerhafte Begriinung von nicht bebauten Fldchen zur Mi-
nimierung der Beeintrdchtigungen des Landschaftsbildes

e Schutzpflanzung mit einheimischen und standortgerechten
Gehélzen zur Vermeidung erheblicher Beeintréchtigungen
des Landschaftsbildes

e Begrenzung der iberbaubaren Fldche zur Vermeidung zu-
sdtzlicher Auswirkungen auf das Landschaftsbild

e Begrenzung der Héhe der baulichen Anlagen zur Vermei-
dung nachteiliger Auswirkungen auf das Landschaftsbild

e Festsetzung einer extensiven Dachbegriinung zur Minimie-
rung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild

e Festsetzung zur Vermeidung der Gestaltung von Freifldchen
in Form von Stein-, Schotter- oder Kiesbeeten, um die Aus-
wirkungen auf das Landschaftsbild zu vermeiden

Die Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild werden vor dem
Hintergrund der Aufwertung des brachliegenden Areals bzw. des
verfallenden Gebdudes in eine geringen Wertstufe eingeordnet.
Das Plangebiet selbst erflillt insbesondere vor dem planungs-
rechtlichen Hintergrund keine besondere Landschaftsfunktion.
Der rdumliche Geltungsbereich besitzt keine erh6hte Bedeutung
fir die Naherholung, weshalb auch vor dem Hintergrund der be-
stehenden Situation keine erheblichen Beeintrdchtigungen fiir
die Naherholung erkennbar sind.
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Das Untersuchungsgebiet weist aufgrund bestehender Strukturen
grundsdtzlich ein Potential als Lebensraum fiir unterschiedliche
Tierarten bzw. -gruppen auf. Aufgrund der umgebenden Sied-
lungsstrukturen ist zu erwarten, dass die Fldchen liberwiegend
von sogenannten ,Allerweltsarten” (Ubiquisten) genutzt werden.

Amphibien und Reptilien:

Wenngleich die vorhandenen Gehélzstrukturen sowie Gebiische
und Strducher als potenzieller Riickzugsort fiir Amphibien dienen
kénnten, kann aufgrund fehlender addquater Laichgewdsser in
der Umgebung ein Vorkommen nahezu ausgeschlossen werden.
Die Nutzung als Winterquartier ist eingeschrdnkt méglich. Im
Umfeld des Plangebiets befinden sich geniigend Ausweichhabi-
tate, wie Gehélze fiir potenziell betroffene Individuen.

Reptilien sind auf lichte Standorte angewiesen und finden Riick-
zugsorte auf sonnenexponierten Héngen. Auf der Fldche herr-
schen keine optimalen Lebensraumbedingungen fiir Reptilien
trotz vorhandener Versteckmdglichkeiten. Ein Vorkommen kann
mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Sdugetiere:

Aufgrund des erhéhten Versiegelungsgrades und Beunruhigun-
gendurch die angrenzende Siedlung sowie StraBe stellt das Plan-
gebiet ein untergeordnetes Habitat fiir Sdugetiere dar, so dass
nur ein eingeschrdnktes Inventar stérungsunempfindlicher und
ubiquitdrer Arten mit eher geringen Habitatanspriichen zu er-
warten ist.

Dennoch kann im Geltungsbereich aufgrund der Gehé6lzvorkom-
men und deren Artenzusammensetzung mit Beerenstréduchern
ein Vorkommen der gesetzlich geschitzten Haselmaus nicht si-
cher ausgeschlossen werden. Ein Nachweis liegt allerdings nicht
vor.

Das Vorkommen von Fledermdusen kann ebenfalls nicht sicher
ausgeschlossen werden. Das brachliegende Gebdude kénnte Fle-
dermdusen zumindest ein geeignetes Sommerquartier bieten,
wenngleich aufgrund der vergleichsweise glatten Fassade mit nur
wenigen Spalten und Ritzen keine bedeutenden Vorkommen zu
erwarten sind.

Avifauna:

Aufdem durch die Planung betroffenen Geldnde bieten vor allem
die genannten Gehoélzstrukturen potenziellen Lebensraum fiir
Végel in Form von Nist- und Nahrungsméglichkeiten. Aufgrund
der Kleinfldchigkeit der Strukturen und der Siedlungsndhe ist nur
ein eingeschrinktes Inventar stérungsunempfindlicher und
ubiquitdrer Arten mit generalistischen Habitatanspriichen zu er-
warten. Wenngleich es sich bei allen anzutreffenden heimischen
Vogelarten um besonders geschlitzte Arten handelt, die europa-
rechtlich lber die Vogelschutz-Richtlinie (EG-RL 79/409) ge-
schiitzt sind, werden durch das Vorhaben keine nachhaltigen Be-
eintréchtigungen beziiglich der 6rtlichen Vogelwelt erwartet. Die
benachbarten Gehélzstrukturen im Siiden und Westen des
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Untersuchungsgebietes bleiben erhalten und kénnen weiterhin
Funktionen als Nahrungs- und Nistplatz wahrnehmen.

Insekten:

Durch die unterschiedlichen Strukturen wie Griinland, Bdume
und Stréucher stellt das Untersuchungsgebiet einen guten Le-
bensraum fiir Insektenarten dar. Im Untersuchungsgebiet ist eine
groBe Anzahl an nicht-einheimischen Baumarten vorzufinden.

e Beeintrdchtigungen von vorhandenen Gehélz- und Saum-
strukturen innerhalb des Areals und entlang der Wege durch
Baufeldfreimachung und Kontakt mit Baustellenverkehr und
Baumaschinen

e Inanspruchnahme von Fldchen durch Baustelleneinrichtun-
gen, Bodenmieten und Materiallagerung

e Tempordre Beeintrichtigungen durch Grabarbeiten fiir
sonst. Leitungsverlegungen

e Verdridngung potentiell vorkommender Tierarten durch Ent-
nahme geeigneter Habitate

e Mogliche Beeintrichtigungen durch Schadstoff-, Lirm- und
Lichtemissionen

e Verdringung der Vegetation durch Versiegelung und Teil-
versiegelung der Griinfldche

e Verdridngung der Vegetation durch die wohnbauliche Stadt-
entwicklung und den Ausbau der inneren ErschlieBung

e Durch die Gebdude bestehende Silhouettenwirkung fiir Of-
fenland bewohnende Arten

Um ein potenzielles Vorkommen der Haselmaus, verschiedener
Fledermausarten sowie verschiedener Vogelarten artenschutz-
rechtlich zu berticksichtigen, sind lenkende und zugleich habi-
tatstiitzende MaBnahmen vorgesehen.

Aufgrund der Eingriffe in die Schutzgiter sind neben Vermei-
dungs- und MinimierungsmaBBnahme auch MaBnahmen zum
Ausgleich erforderlich.

e Rodungszeit auBerhalb der Brutzeit von Végeln

e Motormanuelle Fillarbeiten wdhrend der Winterschlafzeit
der Haselmaus

e Anbringung von vier Haselmauskdsten im Bereich der vor-
handenen, zu erhaltenden Gehédlzkulisse als Ersatzlebens-
rdume (stidlich liegende Grundstiicksfldche (im Eigentum der
Stadt Diemelstadt) vor Beginn der Rodungsarbeiten

e Abriss des bestehenden Gebdudes vor einer méglichen Be-
setzung des potentiellen Winterquartiers durch Fledermduse

e Das Abschieben des Oberbodens sowie das Entfernen von
Stubben ist erst nach dem Ende der Winterschlafzeit der Ha-
selmaus (d. h. ab Mitte April) zuldssig

e Pflanzliste fiir heimische und standortgerechte Arten zur Er-
weiterung der Vegetationsstrukturen

e Dauerhafte Begriinung von nicht bebauten Fldchen zum Aus-
gleich der versiegelten und teilversiegelten Fldchen

e Schutzpflanzung mit einheimischen und standortgerechten
Gehélzen  zum  Ausgleich  der  versiegelten  und
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teilversiegelten Fldchen und gleichzeitiger Erweiterung der
vorhandenen Vegetationsstrukturen

e Kompensation von Beeintridchtigungen durch den Verlust
von Nahrungshabitaten mit einem Angebot an Krédutern, Sa-
men und Friichten

e Begrenzung der iberbaubaren Fldchen zur Vermeidung der
Inanspruchnahme von Fldchen zur potentiellen Vegetations-
entwicklung

e Festsetzung einer extensiven Flachdachbegriinung zum Aus-
gleich der Inanspruchnahme von Fldchen zur potentiellen
Vegetationsentwicklung

e Festsetzung zur Vermeidung der Gestaltung von Freifldchen
im Sinne eines Stein-, Schotter- oder Kiesbeetes, um eine Ve-
getationsentwicklung zu sichern

e Festsetzung zur Gestaltung der nicht iiberbaubaren Flédchen

Die Eingriffe in das Schutzgut Tiere sind aufgrund der vorhan-

denen Strukturen in eine hohe Wertstufe einzuordnen. Aufgrund

der Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen kann das Aus-

maB des Eingriffs in eine geringe bis mittlere Wertstufe einge-

ordnet werden. Aufgrund der geplanten MaBnahmen kénnen

Verbotstatbestinde gemdB § 44 BNatSchG gezielt ausgeschlos-

sen werden.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem unbewaldeten
Raumtyp mit unterschiedlichen Biotop- und Nutzungsstrukturen,
die in der Folge erldutert werden. Auf dem Plangebiet selbst mit
einer GréBe von 6.350m?sind durch das bestehende Gebdude ca.
900 m? des Bodens voll- sowie 1.090 m? teilversiegelt.

Der nérdliche Teil des Plangebiets wird von einer mdBig arten-
reichen Frischwiese eingenommen, welche unregelmdBig als
Weide fiir Schafe genutzt wird. Vorkommende Pflanzenarten sind
hier u.a. Spitzwegerich (Plantago lanceolata), gewéhnlicher Ld-
wenzahn (Taraxacum officinale) sowie Wiesenklee (Trifolium
pratense). Die Fldche ist zum Teil durch anthropogene Aufschiit-
tungen sowie Steinablagerungen geprdgt. Auf dieser Griinfldche
befinden sich junge Einzelbdume sowie junge Baumgruppen un-
terschiedlicher Arten wie Birke (Betula pendula), Spitz-Ahorn (A-
cer platanoides), Stiel-Eiche (Quercus petraea) und Salweide (Sa-
lix caprea).

Noérdlich sowie 6stlich wird das bestehende Gebdude durch einen
artenarmen Grilinstreifen umfasst. Dieser umfasst Arten wie
Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Brennessel (Urtica dioca)
sowie gewbhnlicher Léwenzahn (Taraxacum officinale)

Stdwestlich des versiegelten Wegs sowie sidlich des Gebdudes
befinden sich Gehdlze unterschiedlicher Baum- und Straucharten
wie Kiefer (Pinus sylvestris), Spitz-Ahorn (Acer platanoides) und
Hasel (Corylus aveliana). Durch das jahrelange Brachliegen der
Fldche kam es hier zur Verbuschung der Fldche. Dadurch kommt
es zu einem verstdrkten Vorkommen an Brombeeren (Rubus vul-
garis) und Weichhélzern wie der Sal-Weide (Salix caprea). Au-
Berdem sind nicht einheimische Arten wie der Tulpenbaum
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(Liriodendron tulipifera) sowie einige Koniferen-Gewdchse vor-
handen.

Siudlich des versiegelten Weges verlduft parallel ein weiterer, je-
doch bewachsener und unbefestigter Weg. Angrenzend befindet
sich eine weitere Griinfldche. Hier kommen Arten wie Wiesen -
Labkraut (Galium mollugo), gewdhnlicher Frauenmantel (Alche-
milla fissa) sowie Spitzwegerich (Plantago lanceolata) vor. Der
stidliche Teil des Plangebiets wird von einem gréBeren Gehédlz
aus standortgerechten Bdumen begrenzt.

Die Fldche weist somit viele Strukturen auf, die als Brut- und
Nahrungshabitat fiir verschiedene Tierarten zur Verfiigung ste-
hen. Das Griinland bietet sich als Nahrungshabitat an, wihrend
die Gehdélzstrukturen gute Nist- sowie Riickzugsméglichkeiten
bieten. Allerdings ist kein Totholz sowie ein hoher Anteil an
Weichhélzern vorzufinden. Des Weiteren wird die Fldche anthro-
pogen geprdgt. Durch die angrenzende Stral3e sowie die direkte
Ortslage kommt es zu Stérungen. Hauskatzen kénnen ebenfalls
einen Stérungsfaktor darstellen.

Pflanzenarten der Roten Liste Hessens bzw. Deutschlands oder
nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschliitzten
Pflanzenarten konnten im Geltungsbereich des verbindlichen
Bauleitplans nicht nachgewiesen werden.

e Beeintrdchtigungen von vorhandenen Gehélz- und Saum-
strukturen innerhalb des Areals und entlang der Wege durch
Baufeldfreimachung und Kontakt mit Baustellenverkehr und
Baumaschinen

e Inanspruchnahme von Fldchen durch Baustelleneinrichtun-
gen, Bodenmieten und Materiallagerung

e Tempordre Beeintrédchtigungen durch Grabarbeiten fiir
sonst. Leitungsverlegungen

e Moigliche Beeintréchtigungen durch Schadstoff-, Lirm- und
Lichtemissionen

e Verdringung der Vegetation durch Versiegelung und Teil-
versiegelung der Griinfldche

e Verdringung der Vegetation durch die wohnbauliche Stadt-
entwicklung und den Ausbau der ErschlieBung

Die vom Eingriff betroffenen Vegetationstypen sind im bebauten
Raum weit verbreitet. Im Untersuchungsgebiet unterliegen die
Strukturen allerdings keiner regelmdBigen Pflege, weshalb anzu-
nehmen ist, dass die Strukturen einen héheren 6kologischen Wert
innehaben. Aufgrund der vorzufindenden Arten, ist die Empfind-
lichkeit der betroffenen Strukturen gering.

e Pflanzliste fiir heimische und standortgerechte Arten zur Er-
weiterung der Vegetationsstrukturen

e Dauerhafte Begriinung von nicht bebauten Fldchen zum Aus-
gleich der versiegelten und teilversiegelten Fldchen

e Schutzpflanzung mit einheimischen und standortgerechten
Gehélzen zum Ausgleich der versiegelten und teilversiegel-
ten Fldchen und gleichzeitiger Erweiterung der vorhandenen
Vegetationsstrukturen
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e Kompensation von Beeintrdchtigungen durch den Verlust
von Nahrungshabitaten mit einem Angebot an Krdutern, Sa-
men und Friichten

e Begrenzung der lberbaubaren Fldchen zur Vermeidung der
Inanspruchnahme von Fldchen zur potentiellen Vegetations-
entwicklung

e Festsetzung einer extensiven Flachdachbegriinung zum Aus-
gleich der Inanspruchnahme von Fldchen zur potentiellen
Vegetationsentwicklung

e Festsetzung zur Vermeidung der Gestaltung von Freifldchen
im Sinne eines Stein-, Schotter- oder Kiesbeetes, um eine Ve-
getationsentwicklung zu sichern

e Festsetzung zur Gestaltung der nicht iiberbaubaren Fldchen

Die Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen sind aufgrund der vor-
handenen Strukturen in eine mittlere Wertstufe einzuordnen.
Aufgrund der Vermeidungs- und MinimierungsmalBBnahmen kann
das AusmaB des Eingriffs in eine geringe Wertstufe eingeordnet
werden.

Unter dem Begriff ,biologische Vielfalt” werden laut Bundesna-
turschutzgesetz die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten ein-
schlieBlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an For-
men von Lebensgemeinschaften und Biotopen gefasst.

Die biologische Vielfalt besitzt aufgrund der brachliegenden
Nutzung einen mittleren Wert. Neben einer Griinlandstruktur mit
Einzelbdumen und -gehdlzen weist das Untersuchungsgebiet
auch verbuschte Bereiche, die als Riickzugsraum dienen kénnen,
auf.
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5.2

Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und
des Hessischen Ausfiihrungsgesetzes zum Bundesnaturschutzge-
setz werden durch die geplante Aufstellung des vorliegenden Be-
bauungsplanes nicht beeintridchtigt. FFH- Gebiete und Vogel-
schutzgebiete gem. Europdischer Vogelschutzrichtlinie sind nicht
betroffen. Aufgrund dessen sind Auswirkungen auf Schutzgebiete
im Sinne des Naturschutzrechtes nicht zu erwarten.

In der weiteren Umgebung des bestehenden Altenheims befinden
sich mehrere Schutzgebiete. Die ndchstgelegenen gemeldeten
NATURA 2000 Gebiete bzw. FFH und Vogelschutzgebiete sind die
Gebiete mit der Kennzeichnung NATURA 2000 Nr. ,4420-304
Quast bei Diemelstadt-Rhoden, ,4520-304 Eilsbusch bei Wethen”
und ,4519-301 Blichenberg und Platzberg bei Hesperinghausen”.

Kultur und Sachguter

Kultur- und sonstige Sachgiiter sind durch die Anderung des Be-
bauungsplanes nicht betroffen.

5.3
Schutzgut Kultur- und Sachgiiter
Bestand
Eingriff Baubedingt

Betriebsbedingt
Anlagenbedingt

MaBnahmen zur Vermeidung
und Minimierung
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e keine
e keine
e keine
e keine

Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Beeintrdchtigungen im Um-
feld geschiitzter oder schiitzenswerter Kultur-, Bau- und Boden-
denkmdler, die sich sowohl im Siedlungskontext als auch im
landschaftlichen Freiraum befinden, werden nicht erwartet. Da-
her sind keine erheblichen Beeintrdchtigungen zu erwarten.
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UbermdBige Gerduschentwicklungen (Lédrm) kénnen zu einer Be-
eintréchtigung der Gesundheit des Menschen fiihren. Das Plan-
gebiet liegt nach Angaben des Lédrm Viewers Hessen in einem
Gebiet mit einem Gesamtldrm von 50 — 60 dB(A). Dabei ist der
Hauptldrmfaktor laut Ldrmkartierung 2017 der StraBenldrm.
Aufgrund der geringen Vorbelastungen herrschen im Plangebiet
keine erheblichen Beeintridchtigungen. Auch luftverunreinigende
Stoffe kénnen schon in geringen Konzentrationen negative Fol-
gen fiir die menschliche Gesundheit haben. Im Plangebiet lassen
sich durch die gegenwidirtige Nutzung keine Emissionsquellen
festmachen.

e Tempordire Beeintrdchtigungen der Lufthygiene durch Bau-
stellenfahrzeuge und Baumaschinen
e Tempordre Beeintrédchtigungen durch Ldrmemissionen

e Betriebsbedingte Emissionen durch Verkehr, Beeintrdchti-
gung der Lufthygiene

e Betriebsbedingte Emissionen durch Heizungsanlagen, Beein-
trdchtigung der Lufthygiene

e Erhéhung der Beeintrdchtigung durch Lichtverschmutzung
e Betriebsbedingte Emissionen durch Ldrm

e Tempordrere Beeintrdchtigungen der Lufthygiene durch Bau-
stellenfahrzeuge und Baumaschinen
e Tempordire Beeintrdchtigungen durch Ldrmemissionen

Es ist zu erwarten, dass die zu erwartenden bau-, anlage- sowie
betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch nicht
erheblich sind. Zusdtzliche Vermeidungs- und Minimierungs-
maBnahmen sind nicht erforderlich.

e Verbindliche PflanzmaBnahmen zur Minimierung der Beein-
trichtigungen der Qualitdt der Naherholung innerhalb des
Baugebietes

e Verbot von Werbeanlagen zur Vermeidung von Beeintrdch-
tigungen der angrenzenden Friedhofsanlage

e Festsetzung zur Begrenzung der baulichen Hbhe der Anlagen
um eine dominierende Wirkung des Wohngebietes auszu-
schlieBen

Die Eingriffe in das Schutzgut Mensch werden in eine geringe

Wertstufe eingeordnet. Dies ist insbesondere durch die Vorbe-

lastungen zu begriinden. In der Summe erscheinen die zusétzli-

chen Beeintréchtigungen der Wohnbebauung fiir das Schutzgut
zumutbar.
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Vermeidung von Emissionen

Bewertung Bei der bauordnungsrechtlichen Zuldssigkeit von Bauvorhaben
sind die im Gebdudeenergiegesetz festgelegten energetischen
Mindestanforderungen fiir Neubauten einzuhalten. Hierbei sind
beispielsweise Heizungs- und Klimatechnik sowie Wdrmedédmm-
standard und Hitzeschutz von Gebduden geregelt. Bei Neubauten
gibt das Gebdudeenergiegesetz bestimmte Anteile an regenera-
tiven Energien vor, die das Gebdude zum Heizen oder auch Kiih-
len verwenden muss. Hierdurch kénnen insgesamt Emissionen
vermieden werden.

Sachgerechter Umgang mit Abfillen und Abwassern

Bewertung Die Darstellungen in Pldnen des Abfallrechts sind nach § 1 Abs.
6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB zu beriicksichtigen, sodass der sach-
gerechte Umgang mit Abfillen ein Mittel zur Gewdhrleistung des
stddtebaulichen Umweltschutzes ist.

Die Abfallentsorgung erfolgt im Sinne der Abfallsatzung der
Stadt Diemelstadt und nach MaBgabe des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes und des hessisches Ausfiihrungsgesetzes zum Kreislauf-
wirtschaft- und Abfallgesetz.

Die Abwasserbehandlung erfolgt nach MaBgabe der Entwdsse-
rungssatzung der Stadt Diemelstadt.

5.6
Nutzung erneuerbarer Energien

Nutzung erneuerbarer Energien

Bewertung Die Nutzung erneuerbarer Energien wird durch den verbindlichen
Bauleitplan nicht vorgeschrieben. Durch die planungsrechtlichen
Festsetzungen diirfen in Verbindung mit den bauordnungsrecht-
lichen Vorgaben derartige Anlagen errichtet werden. Bei Neu-
bauten gibt das Gebdudeenergiegesetz bestimmte Anteile an re-
generativen Energien vor, die das Gebdude zum Heizen oder
auch Kiihlen verwenden muss.

sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Bewertung Durch den Bebauungsplan werden MaBnahmen zur sparsamen
und effizienten Nutzung von Energie planungsrechtlich vorberei-
tet. Zur Nutzung passiver Solarenergie kénnen die Gebdude ent-
sprechend ihrer Lage mit den verglasten Fronten nach Siden
ausgerichtet werden. Zur Nutzung der aktiven solaren Energie
sind Anlagen zur solaren Brauchwassererwdrmung grundsdtzlich
zuldssig.
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Darstellungen in Landschaftsplanen und sonst. Planen

Sonstige Pliane

Wasserschutzrecht Der rdumliche Geltungsbereich ist kein Gegenstand des amtlich
festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes.
5.7 Landschaftsplan Keine
Abfallrecht Keine
Immissionsschutzrecht Keine
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5.8

Wechselwirkungen

Tiere /
Pflanzen

Wechselwirkungen sind alle denkbaren und strukturellen Bezie-
hungen zwischen den oben genannten Schutzgiitern, innerhalb
von Schutzgiitern sowie zwischen und innerhalb von landschaft-
lichen Okosystemen, soweit sie aufgrund einer zu erwartenden
Betroffenheit durch Projektwirkungen von entscheidungserhebli-
cher Bedeutung sind. Bestehende Wechselwirkungen werden im
Rahmen der Erfassung der einzelnen Schutzgiiter beschrieben.
Dieser Vorgehensweise liegt ein Umweltbegriff zugrunde, der die
Umwelt nicht als Summe der einzelnen Schutzgliiter, sondern
ganzheitlich versteht.

Erhebliche Beeintréchtigungen sind aufgrund der Lage des Plan-
gebietes, der GroBe, der umliegenden Habitate und Nutzungs-
strukturen sowie der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaBnahmen nicht zu erwarten.

logische Struktu-

Boden Wasser Klima / Luft  Landschaft Kultur /
Sachgii-
ter
Artenvielfalt, 6ko-  --- --- Einfluss auf  Landschaft
Siedlungsklima dient als Erho-
und Wohlbefin- lungsraum

ren verbessern die
Erholungsfunktion

Einfluss der Vege-

Boden als Le-

Einfluss Boden-

den des Men-
schen
Beeinflusst

Vernetzung von

tation auf die  bensraum wasserhaushalt Standortfakto- Lebensrdumen
Tierwelt auf die Vegeta-  ren fir Vegeta-

tion tion
Zusammenset- Einfluss auf die Einfluss auf Bo- - -
zung der Bodenor- Bodenentwick- denentstehung,
ganismen  wirkt lung Verwitterung
sich auf die Bo-
dengenese aus
Vegetation erhoht  Schadstofffilter Einfluss auf  --- -
Wasserspeicher- und -puffer, Grundwasser-
und -filterfahig-  Einfluss auf die neubildungs-
keit Grundwasser- rate

neubildung

Steigerung der  Speicherung Verdunstungs- Einflussfaktor ---
Kaltluftprodukti- von Wasser,  kiihlung bei Ausbildung
vitdt, Verduns- Verdunstungs- des  Mikrokli-
tungskiihlung kihlung mas

Arten- und Struk-
turreichtum  als
Charakteristikum

Beeinflusst
Standortfakto-
ren fir Vegeta-
tion

Kulturgiter sind im Planungsgebiet nicht bekannt. Sachgtiter werden lber die Schutzgiiter Boden sowie Pflanzen und

Wechselwirkungen

Bewertung

Wirkungsgefiige

Wirkfaktor Mensch

4

Wirkt auf ¥

Mensch

Tiere u. Stérung durch

Pflanzen Personen

Boden Veréinderung
durch Verdich-
tung,  Versiege-
lung

Wasser Gefahr durch
Schadstoffeintrag

Klima und  Verdnderung der

Luft Lufthygiene, Luft-
bahnen und Wir-
meabstrahlung

Landschaft Kulturlandschaft
(anthropogen ver-
dndert)

Kultur u.

Sachgtiter Tiere abgehandelt
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6  Auswirkungen der Planung

Soziale Auswirkungen

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen sozialen Auswirkungen
Zu erwarten.

6.1
Stadtplanerische Auswirkungen

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen stadtplanerischen Aus-
6.2 wirkungen zu erwarten.

Die bestehende Siedlungsstruktur wird durch den Bebauungsplan in Form einer Einzelhaus-
bebauung mit Vorschriften zur duBeren Gestaltung der baulichen Anlagen erganzt. Durch die
textlichen Festsetzungen ist eine ortstypische Bauweise gesichert.

6.3 Infrastrukturelle Auswirkungen

6.3.1 Technische Infrastruktur

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen infrastrukturellen Auswir-
kungen zu erwarten.
6.3.2
Soziale Infrastruktur

633 Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die

soziale Infrastruktur zu erwarten.

Verkehrliche Infrastruktur

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die
verkehrliche Infrastruktur zu erwarten.
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Umweltrelevante Auswirkungen

Schutzgut

Boden

6.4

Flache

Wasser

Klima und Luft

Landschaftsbild

Menschen, seine
Gesundheit und die
Bevolkerung insgesamt
Pflanzen, Tiere
Biologische Vielfalt

Kulturelles Erbe
Wechselwirkungen

erheblich O

46

Prognostizierte Umweltauswirkungen

Verlust von Bodenfunktionen durch Teil- und Voll-
versiegelungen
keine schutzwirdigen Béden betroffen

Geringe Auswirkungen, da Flachen im Anschluss an
die bebaute Ortslage

Erhohung des Oberflachenabflusses

potentielle Beeintrachtigung der Grundwasserneu-
bildungsrate sowie auch der Qualitat des Boden-
und Grundwasserhaushalts aufgrund der Reduktion
der Bodenfilterflache.

keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

die kleinflaichigen Anderungen ergeben im An-
schluss an den bebauten Raum keine erheblichen
Auswirkungen auf den Landschaftsraum.

keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten
anlagenbedingter Verlust einer Wiesenflache
anlagenbedingter Verlust von Lebensraumstruktu-
ren

gleichwertige Ausweichmaoglichkeiten

keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

nicht erheblich

Erheblichkeit
O
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7  Sonstige Inhalte

Flachenbilanz

Teilflache

Nutzung Flache in m?
Flurstick 26/5 Allgemeines Wohngebiet 4.148
Flurstick 27 Allgemeines Wohngebiet 1.098
Flurstlick 28 Allgemeines Wohngebiet 1.099
Gesamtflache 6.345

Durch den Bebauungsplan wird eine Grundflache von maximal 3.807 Quadratmeter Flache in
Anspruch genommen (6.345iwa; x 0,4(6rz1 + 6.345wA] X 0,2(zul. Uberschreitung der GRZ]).

Verfahrensablauf

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Diemelstadt hat den Beschluss zur Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 39 ,Wohngebiet Am Knappe” in ihrer Sitzung am gefasst.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit dem Beschluss die Absicht bekraftigt, die pla-
nungsrechtliche Zulissigkeit fiir die Uberfiihrung des brachliegenden Areals in eine neue Nut-
zung zu schaffen. Es war beabsichtigt die besondere Wohnnutzung in einem Sondergebiet
planungsrechtlich zu sichern. Hierdurch sollte dem Entwicklungsgebot (gem. § 8 Abs. 2
BauGB), wonach Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln sind, Rechnung
getragen werden.

Durch die zwischenzeitliche Novellierung des Baugesetzbuches kdnnen Bebauungspldne mit
einer Grundflache im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern,
durch die die Zulassigkeit von Wohnnutzungen auf Flachen begriindet wird, die sich an im
Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlieBen, in einem beschleunigten Verfahren aufgestellt
werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll daher im beschleunigten Verfahren gemaB § 13 b
Baugesetzbuch i.V.m. § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. I S. 3634), aufgestellt werden. Den Beschluss hierzu hat die Stadtverordnetenver-
sammlung in ihrer Sitzung am gefasst.
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Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen des Bauleitplans sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen.

Die Tabelle ist nicht abschlieBend.

Tabelle 1 - Rechtliche Grundlagen

7.3

Baugesetzbuch

vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),

zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.
Juli 2021 (BGBI. | S. 2939).

Aufgaben und Grundséatze der Bauleitplanung, Sicherung
der Bauleitplanung, erganzende Vorschriften zum Um-
weltschutz / Umweltprifung, Férderung des Klimaschut-
zes in Kommunen

Baunutzungsverordnung

vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786)

zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

Art und MaB der baulichen Nutzung, Uberbaubare
Grundstucksflachen...

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554),

zuletzt gedndert durch Artikel 126 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328)

Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflachen,
Analytik, Gefahrenabwehr, Vorsorge...

Bundes-Bodenschutzgesetz

vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt gedndert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021
(BGBI. | S. 306)

Schutz natirlicher Bodenfunktionen...

Bundes-Immissionsschutzgesetz

vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),

zuletzt geandert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2873)

Genehmigungsbedurftige Anlagen, Ermittlung von Emis-
sionen und Immissionen, Luftreinhalteplanung, Larmmin-
derungsplanung...

Bundesnaturschutzgesetz

vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542)

zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25.
Juni 2021 (BGBI. | S. 2020)

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, all-
gemeiner Schutz von Natur und der Landschaft, Land-
schaftsplanung, Schutzgebiete, Artenschutz...

Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum BNatSchG
vom 20.12.2010

zuletzt geandert durch Artikel 17 des Gesetzes vom
7. Mai 2020 (GVBI. S. 318)

Organisation und Verwaltung des Naturschutzes, Natur-
schutzdatenhaltung, Eingriffsregelung, gesetzlicher Bio-
topschutz, Natura 2000...

Hessisches Gesetz zur Ausfiihrung des Altlasten- und
Bodengesetzes und zur Altlastensanierung

vom 28. September 2007 (GVBI. | S. 652)

zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 27. September
2012 (GVBI. I S. 290)

Verfahrensvorschriften, Zustandigkeiten, Bodeninforma-
tionssystem, Altflachendatei...

Hessisches Waldgesetz

vom 27. Juni 2013 (GVBI., 2013, 458)

zuletzt geandert durch Gesetz vom 19. Juni 2019
(GVBI. S. 160)

Waldschutz, Waldrodung, Waldneuanlage, Schutz-/Bann-
wald...

Hessisches Wassergesetz (HWG)

vom 14. Dezember 2010 (GVBI. | S. 548)

zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom
4. September 2020 (GVBI. S. 573)

Gewassereinteilung, Gewassereigentum, Gewésserveran-
derung, Bewirtschaftung...

Landesentwicklungsplan Hessen
vom 11. September 2018 (GVBI. S. 398, 551)

Siedlungsentwicklung / Strukturraumen / Zentrenkon-
zepten, Trassen fur Verkehrsinfrastruktur, Freiraumstruk-
tur, Landnutzung, Schutz natirlicher Ressourcen, Prog-
nosen...

Raumordnungsgesetz

vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2986),

zuletzt gedndert durch Artikel 159 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328)

Ubergeordneten Leitvorstellungen und Aufgaben von
raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen...

Regionalplan Nordhessen 2009

Grundzentren, Siedlungsstruktur, Trassen fir Verkehrsin-
frastruktur, Gebiete fir Naturschutz- und Landschafts-
pflege, fur landwirtschaftliche Bodennutzung, Rohstoffe,
Denkmaler...
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Wasserhaushaltsgesetz

vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juni 2021
(BGBI. I S. 1699) geandert worden ist

Oberirdische Gewasser, Grundwasser, Bewirtschaftung
von Gewdssern, Gewasserrandstreifen, Gewasserunter-
haltung, Wasserversorgung, Schutzgebiete, Abwasserbe-
seitigung...

49




	02_2_StadtVv_Planteilkleinformat_B_Plan_Knappe.pdf
	1.pdf
	7 [BPLAN]
	Ansichtsbereich-9


	7.pdf
	13 [BPLAN]
	Ansichtsbereich-15


	2.pdf
	8 [BPLAN]

	3.pdf
	9 [BPLAN]

	4.pdf
	10 [BPLAN]

	5.pdf
	11 [BPLAN]

	6.pdf
	12 [BPLAN]


	03_StadtVv_Begründung_B_Plan_Knappe.pdf

